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0 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Bericht wird der Beitrag des Landesprogramms ländlicher Raum des Landes 
Schleswig-Holstein 2014 bis 2022 (LPLR) zum Querschnittsziel der Gleichstellung von Männern und 
Frauen untersucht. Hierbei erfolgt eine Analyse der Programminhalte, Strukturen und Abläufe im 
Hinblick auf die Anwendung des Gender Mainstreamings sowie die Analyse der geschlechtsbezo-
genen Wirkungen und des Beitrags des Programms zur Gleichstellung.  

Im Hinblick auf die Gleichstellung von Männern und Frauen in Schleswig-Holstein lässt sich ein 
deutlicher Handlungsbedarf feststellen. In den ländlichen Räumen sind dabei insbesondere die Dis-
paritäten im Sektor Landwirtschaft, die unzureichende Repräsentanz von Frauen in Kommunalpo-
litik und -verwaltung, sowie in einigen Regionen eine stärkere Abwanderung junger Frauen von 
Bedeutung.  

Die Analyse des Mitteleinsatzes im LPLR zeigt, dass zwei Drittel der geplanten öffentlichen Mittel 
für Maßnahmen vorgesehen sind, die als gleichstellungsneutral eingestuft werden. Rund ein Drittel 
wird für Maßnahmen in gleichstellungsrelevanten Handlungsfeldern eingesetzt. Von diesem Drittel 
ist allerdings weniger als die Hälfte für Fördermaßnahmen vorgesehen, die Gleichstellung auch in 
der Maßnahmenausgestaltung berücksichtigen. Eine ausgewogene Beteiligung von Frauen und 
Männern in der Begleitung der LPLR-Umsetzung ist noch nicht zu erkennen. Eindeutig positive Bei-
träge zum QZ leisten die Fördermaßnahmen 1.1 Fort- und Weiterbildung und 7.4 Basisdienstleis-
tungen. Im Rahmen von LEADER gibt es zwar positive Beiträge (u. a. Beschäftigungseffekte). Die 
Beteiligung von Frauen in den Entscheidungsgremien ist allerdings unzureichend und der Gleich-
stellungsaspekt wurde nicht wirksam in den Projektauswahlkriterien der Aktivregionen verankert. 
Insgesamt profitieren Männer stärker von der Förderung des LPLR als Frauen und haben auch mehr 
Möglichkeiten, das Programm und die Umsetzung mitzugestalten.  

Erste Schritte in Richtung einer gendersensiblen Umsetzung der ELER-Förderung wurden gemacht. 
Seitens der Verwaltungsbehörde wurden z. B. Workshops für die beteiligten Fachreferate durch-
geführt und eine Checkliste erstellt. Diese Ansätze sollten verstärkt und auch in der nächsten För-
derperiode kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

1 Einleitung 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern gehört zu den grundlegenden Zielen der Europäischen 
Union (vgl. EuRH, 2021). Für die Förderung aus allen ESI-Fonds bestimmt Artikel 7 Absatz 1 der 
ESIF-VO, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Nichtdiskriminierung während 
der gesamten Vorbereitung und Umsetzung der Programme – auch in Bezug auf Begleitung, Be-
richterstattung und Bewertung – berücksichtigt und gefördert werden. Als potenzielle Diskriminie-
rungsgründe benennt die EU-KOM Alter, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung, eth-
nische Herkunft/rassistische Zuschreibung, Behinderung, Geschlecht.  
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Der vorliegende Bewertungsbericht fokussiert auf den Aspekt der Gleichstellung von Männern und 
Frauen und untersucht, in welchem Umfang im LPLR dieses Querschnittsziel (QZ) in der Planung 
und Umsetzung berücksichtigt wurde und wird. Wenn im Folgenden auf das QZ Bezug genommen 
wird, so ist „nur“ die Gleichstellung von Männern und Frauen gemeint.  

In Kapitel 2 erfolgt zunächst eine Klärung der in diesem Kontext verwendeten Begriffe sowie die 
Erarbeitung eines zu dem Politikfeld passenden Bewertungsansatzes. Da im LPLR keine umfas-
sende geschlechterdifferenzierte Situationsanalyse vorgenommen wurde, wird dies für einige re-
levante Handlungsbereiche in Kapitel 3 nachgeholt. Daran anschließend wird die Berücksichtigung 
des Querschnittsziels im LPLR untersucht und die potenziellen Beiträge der einzelnen Fördermaß-
nahmen dargestellt (Kapitel 4). Daneben gilt es auch aufzuzeigen, wie durch eine an Geschlechter-
gerechtigkeit orientierte Ausgestaltung und Umsetzung der Förderung Potenziale mobilisiert wer-
den können, die zur Verbesserung der Zielerreichung der Programme beitragen können. „Gender-
sensible Umsetzung bedeutet nicht Konflikt mit dem Förderziel, sondern oft eine bessere Zielerrei-
chung: Indem man Frauen und Männer in ihrer Vielfalt in den Blick nimmt, wird die Beachtung von 
Gleichstellung zu einem Effektivitäts- und Effizienzfaktor“ (Frey et al., 2007). Kapitel 5 stellt die 
Beiträge der LPLR-Förderung in den relevanten Handlungsfeldern zusammen. Der Bericht endet 
mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen in Kapitel 6. 

2 Untersuchungsdesign 

Bei der Gleichstellungsförderung setzt die EU auf einen dualen Ansatz:  

• einerseits durch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen 
von Frauen und Männern in allen Planungs- und Umsetzungsschritten der Interventionen (Me-
chanismus des Gender Mainstreaming) zum langfristigen Abbau benachteiligender Strukturen 
sowie  

• andererseits in Form spezifischer Maßnahmen zum Ausgleich struktureller Nachteile. 

Die Evaluation des Querschnittsziels Gleichstellung umfasst daher zwei Ebenen (vgl. Pimminger, 
2011): 

(1) Gender Mainstreaming (GM) als Strategie: die Analyse der Programminhalte, Strukturen und 
Abläufe im Hinblick auf die Anwendung des Gender Mainstreamings und 

(2) Gleichstellung als Ziel des Gender Mainstreamings: Analyse der geschlechtsbezogenen Wir-
kungen und des Beitrags des Programms zur Gleichstellung. 

Die Analyse der Ebene „GM als Strategie“ beinhaltet die Fragestellungen: Wieweit erfolgte die Ana-
lyse der Ausgangssituation geschlechterdifferenziert, sodass Disparitäten sichtbar wurden? Wur-
den Gleichstellungsaspekte in die Programmstrategie integriert? Wurden entsprechende Bedarfe 
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und Zielsetzungen benannt? Wieweit wurde Gleichstellung bei der Ausgestaltung und Umsetzung 
der Fördermaßnahmen berücksichtigt? 

Die Analyse der geschlechtsbezogenen Wirkungen setzt eine entsprechende Datenlage voraus. Sie 
beinhaltet zunächst die geschlechtersegregierte Auswertung der Förderdaten sowie darauf auf-
bauend die Erfassung weiterer Kennwerte, die Identifikation relevanter Projekte und deren Einord-
nung in den jeweiligen Kontext. 

2.1 Konzeptioneller Ansatz  

Ohne die begriffliche Vielfalt von Gleichstellung, Gleichheit oder Gerechtigkeit genauer in den Blick 
zu nehmen, erscheint als Ausgangspunkt die Definition von Geschlechtergerechtigkeit von Pimmin-
ger (2017) zur normativen Unterlegung des Gleichstellungsziels hilfreich. Sie bezeichnet Geschlech-
tergerechtigkeit als Freiheit zu unterschiedlichen, nicht durch das Geschlecht vorgezeichneten 
Seins- und Lebensweisen, die auf Gleichheit von Ressourcen und Wertschätzung beruht. 

Die Geschlechtergerechtigkeit müsste sich, dem Capability-Ansatz folgend, in den Verwirklichungs-
chancen widerspiegeln. Diese Verwirklichungschancen ergeben sich zum einen aus den verfügba-
ren Ressourcen und zum anderen aus Umwandlungsfaktoren, wie etwa individuellen Potenzialen, 
aber auch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Signifikante gruppenspezifische Unterschiede 
in den tatsächlichen Lebenssituationen können damit als Ungleichheit in der Realisierung von Ver-
wirklichungschancen interpretiert werden, solange nicht nachgewiesen werden kann, dass es zwi-
schen den Gruppen quasi natürliche Unterschiede in ihren Präferenzen gibt (Robeyns, 2003 zitiert 
nach Pimminger, 2017). Daraus lässt sich im Hinblick auf die Analyse und Gestaltung von Politik das 
folgende vereinfachte Schema ableiten (vgl. Abbildung 1): 

Unterschiede in tatsächlichen Lebenssituationen weisen auf unterschiedliche Verwirklichungs-
chancen hin, es besteht keine Geschlechtergerechtigkeit. Daraus ergibt sich ein Handlungsbedarf. 
Es gilt zu klären, welches Potenzial das jeweilige Politikfeld hat, um die Unterschiede in den Ver-
wirklichungschancen, z. B. im Zugang zu Ressourcen oder durch geschlechtsspezifische Rollenzu-
weisungen zu reduzieren. Die konkrete Ausgestaltung von Politik in Form beispielsweise von För-
dermaßnahmen kann dann entsprechende Veränderungen unterstützen.  

Zu prüfen ist hier zum einen, ob in der tatsächlichen Teilhabe/Teilnahme von Menschen an der 
Förderung Geschlechterdisparitäten auftreten, und zum anderen, ob im Hinblick auf die tatsächli-
chen Lebenssituationen Disparitäten minimiert, verfestigt oder verstärkt werden, was dann wie-
derum Anpassungserfordernisse aufzeigt. 
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Abbildung 1:  Ansatz zur Evaluation des Querschnittsziels „Gleichstellung von Männern 
und Frauen“ im LPLR  

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

2.2 Identifikation relevanter Handlungsfelder  

Zentrale Elemente der gleichstellungspolitischen Strategien und Leitfäden der EU-KOM sind die 
gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit, gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit, 
Gleichstellung in Entscheidungsprozessen und Sicherstellung der Würde und Unversehrtheit (EU-
COM, 2016; EU-KOM, 2020). Ähnlich wurde das auch im Koalitionsvertrag der schleswig-holsteini-
schen Landesregierung formuliert (vgl. CDU Schleswig-Holstein et al., 2017: 39 folgende).  

Voraussetzungen für wirtschaftliche Unabhängigkeit sind zum einen entsprechende Erwerbsmög-
lichkeiten und zum anderen die Vereinbarkeit von unbezahlter Fürsorge- und Erwerbsarbeit. Der 
ELER kann die grundlegenden Schieflagen in diesen Bereichen kaum adressieren, kann aber mit 
seinen Förderangeboten für den Agrarsektor und die ländliche Entwicklung zur Schaffung von Be-
schäftigungsmöglichkeiten und zur beruflichen Weiterentwicklung beitragen und mit der Förde-
rung der erforderlichen Infrastruktur u. a. in den Bereichen Nahversorgung, Mobilität, Bildung und 
Betreuung die Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit unterstützen. Daneben können in 
der Implementation des Programms Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Beteiligung 
von Frauen an der Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung der Förderung und die Auswahl 
von Projekten fördert. 

Die Analyse wird daher darauf ausgerichtet, wieweit die Umsetzung des LPLR zur Gleichstellung 
der Geschlechter in den Handlungsfeldern 

• Beschäftigung und berufliche Entwicklung  

• Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit  
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• Teilhabe an Entscheidungsprozessen 

beiträgt. Daneben ist von Bedeutung, ob in der LPLR-Umsetzung darauf geachtet wird, Stereotype 
zu vermeiden bzw. aufzubrechen.  

3 Ausgangslage – in den ländlichen Räumen Schleswig-Holsteins  

Wie es um die Situation von Männern und Frauen in Schleswig-Holstein bestellt ist, wird im Fol-
genden in verschiedenen Themenfeldern beschrieben, die vom LPLR adressiert werden (können). 
Zunächst folgt ein Überblick über ausgewählte Indikatoren zur Lebenssituation von Männern und 
Frauen in Deutschland; danach wird spezifischer auf ländliche Räume und die schleswig-holsteini-
sche Situation eingegangen. 

3.1 Überblick: Ausgewählte Indikatoren zur Lebenssituation von Frauen 
und Männern in Deutschland 

In vielen gesellschaftlichen Bereichen bestehen weiterhin deutliche Unterschiede in der Lebenssi-
tuation von Männern und Frauen. So weist der EU-Gender-Equality-Index 2015 für Deutschland für 
2012 auf einer Skala von 0 bis 100 einen Wert von 55 aus (http://eige.europa.eu/gender-
statistics/gender-equality-index). Für 2019 zeigt sich zwar eine Verbesserung auf 67 (EIGE, 2019), 
die allerdings immer noch viel Luft nach oben lässt. Zentrale Bereiche, in denen Ungleichheit be-
steht, sind Bildung, die Beteiligung an unbezahlter Haus- und Sorgearbeit (eng damit verbunden 
der Komplex Erwerbsbeteiligung und Einkommen) sowie der Bereich Macht und Mitsprache: 

• Die Segregation im Bildungsbereich zeigt sich insbesondere bei der Studienfachwahl. So studie-
ren 41 % der Frauen in Deutschland Erziehung und Unterricht, Gesundheit und Sozialwesen 
oder Geisteswissenschaften und Kunst, aber nur 17 % der Männer (EIGE, 2019). 

• Lt. OECD verrichten Frauen in Deutschland 65 % der unbezahlten Arbeit (OECD, 2016). Auswer-
tungen des Statistischen Bundesamts (DESTATIS) zeigen u. a., dass sowohl erwerbstätige als 
auch nicht erwerbstätige Mütter deutlich mehr Zeit für Kinderbetreuung aufwenden als Väter 
(1:21 Std./Tag vs. 2:35 Std./Tag vs. 0:51 Std./Tag) (DESTATIS, 2017b). Neben der Kinderbetreu-
ung ist auch die Pflege älterer Familienmitglieder von steigender Bedeutung. Auch diese wird 
überwiegend von Frauen geleistet. Verschiedene Untersuchungen zeigen aber auch, dass Män-
ner den Wunsch haben, in Partnerschaft/Familie mehr zu Hausarbeit und Kinderbetreuung bei-
zutragen (BMFSFJ, 2016; DESTATIS, 2017b).  

• Der Gender Care Gap beschreibt die prozentuale Differenz der durchschnittlichen täglichen 
Zeitverwendung für Care-Arbeit von Frauen und Männern. 2017 betrug der Gender Care Gap 
im Durchschnitt 52,4 %, d. h. Frauen verrichteten über die Hälfte mehr unbezahlte Sorgearbeit 
als Männer (Klünder, 2017). In Paarhaushalten mit Kindern lag er bei 83,3 %. 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index


6  5-Länder Evaluation 5/2021 

 

• Die höhere Belastung mit Haus- und Sorgearbeit ist mit ungleichen Chancen von Frauen und 
Männern auf eine eigenständige Existenzsicherung und ausreichende Altersversorgung ver-
bunden (Hobler et al., 2017). Dies zeigt sich im höheren Anteil von Teilzeitarbeit und geringfü-
giger Beschäftigung bei Frauen, in Einkommensunterschieden (Gender Pay Gap) und insbeson-
dere bei der Betrachtung von Lebenserwerbseinkommen (Gender Lifetime Earnings Gap) (Boll 
et al., 2016) und Alterssicherung.  

• Der „Gender Lifetime Earnings Gap“ ist der prozentuale Unterschied in den Lebenserwerbsein-
kommen von Frauen und Männern zwischen Erwerbseinstieg und deren letztem Beobach-
tungsjahr nach mindestens 30 Jahren individuell beobachteter Erwerbsspanne, bezogen auf 
das Lebenserwerbseinkommen der Männer. Der unbereinigte Gender Lifetime Earnings Gap 
liegt im Durchschnitt bei 49,8 %. D. h., dass Frauen über ihren Erwerbsverlauf nur die Hälfte 
des Einkommens eines Mannes ansammeln (Boll et al., 2016: S. 114). Die Lücke ist dabei in den 
unteren Einkommensklassen am größten. Beim Vergleich der Berufssegmente fällt auf, dass 
der Frauenanteil im Beruf kein Indikator für die Höhe des Gaps zu sein scheint. Entscheidender 
Faktor ist die unterschiedliche Arbeitsmarktpartizipation. D. h. drei Viertel der Lücke lassen sich 
daraus erklären, dass Frauen weniger Jahre erwerbstätig sind, häufiger in Teilzeit arbeiten und 
mehr Lücken in ihren Erwerbsbiografien haben. Interessant ist hierbei, dass die Wahl eines ge-
werblich-technischen Berufs (d. h. eines „typischen Männerberufs“) für Frauen im Hinblick auf 
das Lebenserwerbseinkommen nicht unbedingt eine lohnende Option ist (Boll et al., 2016: 
S. 100). Allerdings zeigen sich auch im Vergleich von Männern mit Frauen mit kontinuierlicher 
Vollzeitbeschäftigung in allen in der Studie von Boll et al. erfassten Berufssegmenten deutlich 
geringere Lohnzuwächse bei den Frauen. 

• Die Ungleichheit hinsichtlich Macht und Mitsprache zeigt sich u. a. in der Beteiligung an Ent-
scheidungsprozessen in Politik und Gesellschaft. Der EU-Gender-Equality-Index weist hier 
Werte von 69,6 für politische Macht und Werte von 49,7 bzw. 52,4 für wirtschaftliche Macht 
und soziale Macht auf (EIGE, 2019). 

3.2 Frauen in der Landwirtschaft 

Frauen machen rund ein Drittel der Arbeitskräfte auf landwirtschaftlichen Betrieben aus; von die-
sen sind der ganz überwiegende Teil auf den landwirtschaftlichen Betrieben teilbeschäftigt (81 % 
in Deutschland und 82 % in Schleswig-Holstein). Bei den männlichen Arbeitskräften liegt die Teil-
zeitquote deutlich niedriger, aber auch hier sind in Schleswig-Holstein 50 % teilbeschäftigt auf den 
landwirtschaftlichen Betrieben, in Deutschland insgesamt 57 %. 

Von den Betriebsleitungen waren laut Agrarstrukturerhebung 2016 in Schleswig-Holstein lediglich 
10 % weiblich; bei Haupterwerbsbetrieben sogar nur 7 %. Von dieser schon geringen Anzahl an 
Betriebsleiterinnen sind nur 38 % Vollzeitbetriebsleiterinnen. Demgegenüber liegt bei Männern 
der Anteil der Vollzeitbetriebsleitungen in Schleswig-Holstein bei 63 %. 
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Tabelle 1 zeigt ausgewählte Angaben zu Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben im Überblick 
für Deutschland, Schleswig-Holstein und weitere ausgewählte Bundesländer im Vergleich. 

Tabelle 1: Anteile von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben in ausgewählten Bun-
desländern (2016) 

Quelle:  Eigene Berechnung basierend auf DESTATIS, 2017a. 

Auch wenn die Aussagekraft der Statistik hinsichtlich der tatsächlichen Leitungs- und Entschei-
dungsstrukturen begrenzt ist, so weist sie doch auf eine Schieflage hin. Wenn man davon ausgeht, 
dass das Geschlechterverhältnis des Nachwuchses in landwirtschaftlich geprägten Familien nicht 
völlig von dem der Gesamtgesellschaft abweicht und im Durchschnitt ungefähr die Hälfte weiblich 
sein dürfte, legen die o. g. Zahlen die Vermutung nahe, dass nach wie vor überwiegend der männ-
liche Nachkomme den landwirtschaftlichen Betrieb übernimmt. Dies bestätigen auch die Erhebun-
gen zur Hofnachfolge in der Landwirtschaftszählung 2010. Bei den Betrieben, in denen es eine Hof-
nachfolge gab, lag der Anteil der Hofnachfolgerinnen deutschlandweit in der Landwirtschaftszäh-
lung 2010 bei 14 %, in Schleswig-Holstein mit 16 % nur geringfügig darüber (vgl. Abbildung 2). Die 
Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 werden im Laufe des Jahres 2021 sukzessive veröf-
fentlicht1. Angaben zur Hofnachfolge und geschlechterdifferenzierte Angaben zu Betriebsleitung 
und Arbeitskräften lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung lediglich für Deutschland insgesamt, 
aber noch nicht auf Ebene der Bundesländer vor. Deutschlandweit ist der Anteil der Hofnachfolge-
rinnen in den letzten zehn Jahren auf knapp 18 % gestiegen (eigene Berechnung basierend auf 
DESTATIS, 2021). 

1  https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-
Fischerei/Landwirtschaftszaehlung2020/ergebnisse.html;jsessionid=685702F2DED466FC25DE8AB836256ED5.live722 

gesamt

in Haupt-
erwerbs-
betrieben

in Neben-
erwerbs-
betrieben

Deutsch-
land             

36 % 81 % 57 % 10 % 8 % 11 % 37 % 51 %

Hessen 40 % 89 % 69 % 11 % 8 % 12 % 28 % 36 %

Nieder-
sachsen            

36 % 86 % 55 % 8 % 6 % 11 % 35 % 63 %

Nordrhein-
Westfalen            

39 % 88 % 60 % 9 % 8 % 10 % 34 % 54 %

Schleswig-
Holstein             

33 % 82 % 50 % 10 % 7 % 16 % 38 % 63 %

Anteil 
Männer mit 

Vollzeit-
Betriebs-
leitung

Anteil 
weibliche 
Arbeits-
kräfte

davon in 
Teilzeit

Anteil 
männliche 

Arbeits-
kräfte in 
Teilzeit
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Abbildung 2: Anteil landwirtschaftlicher Betriebe mit weiblicher Hofnachfolge (2010) 

 

Quelle: DESTATIS, 2011. 

Das Statistikamt Nord hat basierend auf den Daten der Landwirtschaftszählung 2010 eine Sonder-
auswertung durchgeführt, um einen detaillierten Überblick über die von Frauen geleiteten land-
wirtschaftlichen Betriebe zu geben (Vogel, 2016). Der Bericht belegt, dass es in Schleswig-Holstein 
deutliche strukturelle Unterschiede zwischen Betrieben mit männlicher und weiblicher Betriebs-
leitung gibt. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen (ebd.): 

• Betriebe mit männlicher Betriebsleitung sind im Durchschnitt doppelt so groß wie Betriebe mit 
weiblicher Betriebsleitung. 

• Über die Hälfte (54 %) der von Frauen bewirtschafteten Betriebe sind Einzelunternehmen im 
Nebenerwerb, bei den Männern liegt dieser Anteil bei unter einem Drittel (31 %). Zwei Drittel 
der Betriebsleiterinnen sind in ihrem Betrieb teilbeschäftigt. 

• Die dominierende Tierart bei von Frauen geführten Betrieben sind Einhufer (54 % der Betriebe) 
gefolgt von Rindern (35 % der Betriebe), bei Männern dominiert die Rinderhaltung (58 % der 
Betriebe) gefolgt von Einhufern (29 % der Betriebe). Auch Schweine sind auf weiblich geführten 
Betrieben seltener anzutreffen als auf männlich geführten Betrieben. Die Bestände sind, mit 
Ausnahme der Pferde, bei allen Tierarten auf von Frauen geführten Betrieben im Durchschnitt 
kleiner. 

• Einkommenskombinationen haben in weiblich geführten Betrieben deutlich größere Bedeu-
tung als in männlich geführten (36 % der Betriebe mit weiblicher Betriebsleitung und 30 % der 
Betriebe mit männlicher Betriebsleitung) und tragen in stärkerem Umfang zum Gesamtumsatz 
des Betriebes bei (Anteil der Betriebe mit einem Beitrag von über 50 % des Gesamtumsatzes 
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aus Einkommenskombination bei Betrieben mit weiblicher Leitung 46 %, bei Betrieben mit 
männlicher Leitung 17 %). Bei den Einkommenskombinationen dominiert bei von Frauen gelei-
teten Betreiben die Pensions- und Reitsportpferdehaltung (58 % der Betriebe), was zur Domi-
nanz von Einhufern (s. o.) passt. Bei von Männern geführten Betrieben sind die Bereiche erneu-
erbare Energien (28 % der Betriebe) und Arbeiten für andere landwirtschaftliche Betriebe 
(25 %) am häufigsten.  

Diese Auswertungen beruhen allerdings auf der Landwirtschaftszählung 2010. Ein realistisches Bild 
der aktuellen Situation landwirtschaftlicher Betriebsleiterinnen dürfte die Landwirtschaftszählung 
2020 liefern, deren Ergebnisse allerdings, wie bereits erwähnt, erst im Laufe des Jahres veröffent-
licht werden. 

Insgesamt sind Frauen im Sektor Landwirtschaft stark unterrepräsentiert und in der Regel auch 
sozioökonomisch benachteiligt (z. B. Alterssicherung). Allerdings ist das Wissen über die Situation 
von Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben unzureichend. Aktuellere Studien liegen lediglich für 
Baden-Württemberg (Schanz et al., 2018) und NRW (Kuhlmann, 2016) vor. Eine zur Zeit laufende 
Studie des Thünen-Instituts für Betriebswirtschaft und der Universität Göttingen zur Lebenssitua-
tion von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben dürfte den Kenntnisstand deutlich verbessern 
(vgl. Pieper und Padel, 2020). 

3.3 Erwerbstätigkeit und Fürsorgearbeit 

In Schleswig-Holstein lag die Frauenerwerbsquote2 bei 79,9 % in 2017, die Männererwerbsquote 
bei 85,8 %. Auch wenn sich die Erwerbstätigenquote von Männern und Frauen im Verlauf der letz-
ten Jahre etwas angenähert hat (vgl. Burkhardt, 2015; Wanger, 2020), unterscheidet sich die weib-
liche und männliche Erwerbstätigkeit zum Teil deutlich. Frauen arbeiten häufiger Teilzeit (in Schles-
wig-Holstein 28 % gegenüber 7 % bei den Männern (BBSR, 2020)) oder sind geringfügig beschäftigt. 

Eine Studie zu Lebensverhältnissen in Dörfern fand hinsichtlich der innerfamiliären Arbeitsteilung 
bei Familien mit Kindern überwiegend das Ernährermodell und das Dazuverdiener:innenmodell 
(Tuitjer, 2016). Männer sind in diesen Modellen erwerbstätig und Frauen leisten hauptsächlich die 
nicht bezahlte Fürsorgearbeit, zum Teil ergänzt um eine familienkompatible Erwerbstätigkeit. Da-
neben gab es in den untersuchten Dörfern zwar auch Familien mit Kindern, in den beide Eltern 
Vollzeit arbeiteten, allerdings in deutlich geringerem Umfang. Damit unterscheidet sich die Lebens-
wirklichkeit von Männern und Frauen, vor allem in Familien mit Kindern oder anderen zu betreu-
enden Personen, immer noch erheblich. Dies belegen auch Zeitverwendungsstudien, die zeigen, 

                                                      
2  Da Angaben auf Kreisebene nur für die Erwerbsquote vorliegen, wird diese für eine räumlich differenzierte Betrachtung 

verwandt. Die Erwerbsquote bildet das Arbeitskräftepotenzial ab und bezeichnet den Anteil der zivilen Erwerbspersonen, 
d. h. der Erwerbstätigen und Arbeitslosen, je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (Altersgruppe zwischen 15 und 65 
Jahren).  
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dass Männer einen deutlich geringeren Anteil der unbezahlten Fürsorgearbeit leisten und in grö-
ßerem Umfang an Erwerbsarbeit teilnehmen (BMFSFJ, 2016; DESTATIS, 2017b). Wahrscheinlich ist 
der Gender Care Gap (siehe Kap. 3.1) in ländlichen Regionen noch einmal deutlich höher. 

Damit unterscheiden sich auch die Muster der Raumnutzung. Frauen erledigen häufiger Einkäufe, 
begleiten/transportieren die Kinder zu Schule, Freizeitaktivitäten und weiteren Terminen. Abbil-
dung 3 zeigt ein Beispiel für ein Wegemuster in einer Familie im ländlichen Raum mit rollentypi-
scher Struktur. Daraus wird deutlich, dass die Väter den Tag am Arbeitsplatz verbringen, ohne jeg-
liche Versorgungs- und Begleitaufgaben zu übernehmen, während die Mütter sich – auch für ihre 
Erwerbstätigkeit – deutlich mehr im Nahraum bewegen und alle Versorgungs- und Begleitaufgaben 
übernehmen, die tagsüber anfallen (Herget, 2013). 

Abbildung 3:  Alltägliches Wegemuster einer Familie im ländlichen Raum mit rollentypi-
schem Muster 

 

Quelle: Herget, 2013: S. 129. 

Für die Erwerbstätigkeit von Frauen sind damit die strukturellen Bedingungen ihres nahen Lebens-
raums von zentraler Bedeutung und ihre Verschlechterung wirkt sich deutlich stärker aus (vgl. 
Jasper und Putzing, 2017). Dies betrifft Angebote für  

• berufsadäquate Arbeitsplätze, 

• Kinderbetreuung, 

• Bildung (Art und Qualität der Schulen), Weiterbildung, 

• Gesundheit/Pflege, 

• Verkehr/Mobilität. 
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Eine ländliche Entwicklung, die die Lebensqualität aller Einwohner:innen verbessern will, erfordert 
es, die Perspektiven von Männern und Frauen in ihren spezifischen Lebenssituationen, d. h. vor 
allem hinsichtlich Familiensituation und Alter, explizit zu berücksichtigen.  

3.4 Bevölkerungsstruktur 

Hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur zeigen sich an verschiedenen Stellen Unterschiede. Aufgrund 
der höheren Lebenserwartung von Frauen ist ihr Anteil an älteren Bevölkerungsgruppen entspre-
chend höher. So lag der Anteil der Frauen an der Bevölkerung in den schleswig-holsteinischen Krei-
sen in der Altersgruppe „85-Jahre und älter“ im Jahr 2017 zwischen 66 % und 69 %, in den kreis-
freien Städten waren die Anteile noch etwas höher. Bei den 75- bis unter 85-Jährigen betrug der 
Anteil in den Kreisen zwischen 54 % und 56 %.  

In den jüngeren Altersgruppen sieht das Verhältnis etwas anders aus. So ist die stärkere Abwande-
rung junger Frauen im Vergleich zu jungen Männern aus ländlichen Räumen nicht nur ein ostdeut-
sches Phänomen (vgl. Schumacher und Kunz, 2016). Im Vergleich des Binnenwanderungsverhal-
tens verschiedener Altersgruppen zeigt sich auch für Westdeutschland, dass in der Altersgruppe 
der 18- bis unter 25-Jährigen deutlich mehr Frauen als Männer aus ländlichen Kreisen abwandern 
und dieses Defizit auch durch Zuwanderungen von älteren Altersgruppen nicht wieder ausgegli-
chen wird (Milbert et al., 2013). In den Kreisen Schleswig-Holsteins lag der Anteil der Frauen in der 
Altersgruppe der 18- bis unter 25-Jährigen im Jahr 2017 zwischen 46 % und 47 %, in den kreisfreien 
Städten zwischen 47 % und 52 %. Zum Teil konnte in dieser Altersgruppe in den Kreisen ein Rück-
gang der weiblichen Bevölkerung von 2012 bis 2017 von über 3 % (Ostholstein, Steinburg, Schles-
wig-Flensburg) beobachtet werden, in den Kreisen im Hamburger Umland und an der Westküste 
aber auch Zunahmen zwischen 1,5 % (Segeberg) und über 4 % (Dithmarschen, Stormarn, Pinne-
berg) (BBSR, 2020).  

Ein geringerer Anteil junger Frauen impliziert in der Tendenz auch weniger Familiengründungen 
und kann damit Abwärtstendenzen verstärken. D. h. für die Vitalität ländlicher Regionen ist es 
wichtig, insbesondere für junge Frauen attraktiv zu sein, etwa im Hinblick auf Erwerbsmöglichkei-
ten, Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit oder Betreuungs- und Bildungsangebote für 
Kinder. 

Karte 1 zeigt das Verhältnis von weiblicher zu männlicher Bevölkerung in der sogenannten Famili-
enphase (20 bis unter 40 Jahre) in Schleswig-Holstein. Bei einem Wert von 1 gibt es genauso viele 
Männer wie Frauen, ein Wert unter 1 zeigt, dass es in der Altersgruppe mehr Männer als Frauen 
gibt, ein Wert über 1 zeigt einen höheren Frauenanteil an. 
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Karte 1:  Geschlechterverhältnis der 20- bis unter 40-Jährigen Bevölkerung in den Äm-
tern, amtsfreien Gemeinden und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins 
(Stand 2017) 

 

Quelle:  Eigene Darstellung nach BBSR, 2019. 

Insgesamt gibt es nur wenige Kommunen mit einem größeren Männerüberschuss. So leben ledig-
lich in neun Gemeinden/Ämtern weniger als 85 Frauen pro 100 Männer der betrachteten Alters-
gruppe. Es zeigt sich aber auch ein Ost-West-Gefälle. In der westlichen Landeshälfte gibt es deutlich 
mehr Ämter mit einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil als im Osten und Süden Schleswig-
Holsteins. Schleswig-Holstein insgesamt liegt mit einem Verhältnis von 0,95 knapp über dem auf 
Bundesebene von 0,94. 
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3.5 Teilhabe an Entscheidungsprozessen 

Die Perspektive von Frauen ist in der Politik insgesamt und auch in der Kommunalpolitik sehr un-
zureichend verankert (vgl. Wiechmann, 2019). Für die Entwicklung ländlicher Räume ist die kom-
munale Ebene von großer Bedeutung. Hier werden die unmittelbaren Entscheidungen zu lokaler 
Infrastruktur und zur Bereitstellung von kommunalen Mitteln für die Mitfinanzierung von Förder-
projekten im Rahmen von LEADER und anderen Vorhaben der Dorf- und Regionalentwicklung ge-
troffen.  

In den Kreistagen in Schleswig-Holstein lag der Frauenanteil 2017 im Durchschnitt bei 30,6 % und 
damit nach Hessen (32,4 %) an der Spitze der Flächenländer (BMFSFJ, 2017). In den Gemeinderäten 
findet man ein größeres Missverhältnis zwischen den Geschlechtern. Frauen sind sowohl in den 
Stadt- und Gemeinderäten als auch in den Verwaltungsspitzen unterrepräsentiert. Abbildung 4 
zeigt die Frauenanteile in den Städte- und Gemeinderäten nach Gemeindegrößenklassen. In den 
kleineren Kommunen liegt der durchschnittliche Frauenanteil deutlich unter 30 % und nimmt ten-
denziell auch mit abnehmender Größe der Gemeinden ab. Nur in Gemeinden mit mehr als 10.000 
Einwohner:innen wird ein durchschnittlicher Frauenanteil von über 30 % erreicht. 

Abbildung 4:  Frauenanteile in den Gemeinde- und Stadträten in Schleswig-Holstein (2018)  

 

Quelle:  Eigene Berechnungen auf Basis von Statistikamt Nord, 2018. 

Um den Frauenanteil in den Spitzen der Kommunen zu ermitteln, erfolgte 2019 eine Recherche im 
Internet. Soweit die Daten nicht im Internet verfügbar waren, wurden sie per Mail bei den zustän-
digen Stellen der Kreisverwaltungen angefragt. Die Analyse der Daten zeigt, dass in den leitenden 
und repräsentierenden Funktionen der Ämter und Gemeinden Frauen kaum vertreten sind (vgl. 
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Abbildung 5). Lediglich 16 % der ehrenamtlichen Bürgermeister:innen und 13 % der Amtsvorste-
her:innen der erfassten Kreise sind weiblich. Auch bei den hauptamtlichen Bürgermeister:innen 
und Amtsverwaltungsleitungen liegt der Anteil insgesamt nur bei 16 %.  

Abbildung 5:  Anteil von Frauen bei Bürgermeister:innen, Amtsvorsteher:innen und haupt-
amtlichen Gemeinde- und Amtsverwaltungsleitungen der Kreise (Stand 
2019) 

 

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf Angaben der Kreise und Internetrecherche. Bürgervorsteher:innen sind nicht 
dargestellt, weil nur in wenigen Kreisen Angaben vorliegen. 

Die Unterrepräsentanz von Frauen in politischen Funktionen führt dazu, dass die Erfahrungshinter-
gründe, Bedürfnisse und Fähigkeiten eines Großteils der Bevölkerung nur mittelbar oder auch gar 
nicht berücksichtigt werden.  

Eine Reihe von Studien, die sich auf unterschiedliche Länder und Regionen beziehen (u. a. EU, 
Deutschland, Frankreich) zeigt deutliche Unterschiede in den sozialen und politischen Präferenzen 
von Männern und Frauen, wobei Frauen eher ausgleichs- und gemeinwohlorientierte Positionen 
einnehmen. Es ist davon auszugehen, dass diese unterschiedlichen Präferenzen auch zu unter-
schiedlichen politischen Entscheidungen führen. So korrespondierten höhere Frauenanteile in Par-
lamenten mit einer stärkeren Unterstützung der Erwerbstätigkeit von Frauen, höheren Ausgaben 
für Kinderbetreuung, Gesundheit und Entwicklungshilfe und zum Teil mit abnehmenden Verteidi-
gungsausgaben (siehe Hessami und da Fonseca, 2020 und die dort zitierten Studien). In einer Un-
tersuchung des Abstimmungsverhaltens im Europaparlament zeigte sich, dass weibliche Abgeord-
nete mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit für Umweltschutzvorhaben stimmen als männliche 
Abgeordnete (Ramstetter und Habersack, 2020). McEvoy fand bei Kandidatinnen für das 
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Europaparlament eine deutlich liberalere Einstellung zu ausgewählten Politikfeldern als bei Kandi-
daten (McEvoy, 2016). 

Eine Studie zu Bayern zeigt ähnliche Zusammenhänge auch auf der kommunalen Ebene. Wird in 
Kommunalwahlen der letzte einer Partei zukommende Sitz von einer Frau gegen einen Mann ge-
wonnen, beschleunigt dies die Ausgaben für Kinderbetreuung erheblich. Eine weitere Frau im Ge-
meinderat führt auch zu mehr Redebeiträgen aller weiblichen Gemeinderatsmitglieder. Für Frank-
reich wurde in einer Studie festgestellt, dass weibliche Abgeordnete eher Anträge zu Themen ein-
bringen, die Frauen betreffen, sowie zu Themen wie Gesundheit und Kinder als männliche Abge-
ordnete (Hessami und da Fonseca, 2020).  

Neben dem bereits oben erwähnten wahrscheinlicheren „Pro-Umwelt“-Abstimmungsverhalten 
zeigen auch weitere Studien hinsichtlich umwelt- und klimapolitischer Aspekte bei Frauen ein grö-
ßeres Problembewusstsein und eine stärkere Offenheit für Veränderungsprozesse (Spitzner et al., 
2020).  

Als Gründe für die Unterrepräsentanz von Frauen in politischen Gremien dominieren folgende Er-
klärungen (Hessami und da Fonseca, 2020; Holtkamp et al., 2020; Holtkamp und Schnittke, 2008): 

• die geringere Neigung zum Wettbewerb (wobei die geringere Wettbewerbsorientierung von 
Frauen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf soziale Normen zurückzuführen ist),  

• Männer werden eher ermutigt zu kandidieren als Frauen,  

• die männlichen Parteiführungen sind gegenüber Frauen voreingenommen, akzeptieren Frauen 
als Kandidatinnen weniger und wenn, eher auf aussichtslosen Plätzen. Durch eher geschlossene 
„Old-boys“-Netzwerke unterstützen sich Männer gegenseitig und reproduzieren die bisherige 
Machtungleichheit (vgl. auch Jørgensen et al., 2021). 

Insbesondere im Mehrheitswahlrecht (Bürgermeister:innenwahlen) führt, neben der Tendenz, 
Frauen eher für aussichtslose Kandidaturen zu nominieren, der Amtsinhaber:innenbonus zu einer 
Fortschreibung der schon vorhandenen Überrepräsentanz von Männern. Eine Präferenz der Wäh-
ler:innen für ein Geschlecht konnte nicht festgestellt werden (Holtkamp et al., 2020).  

3.6 Fazit  

Insgesamt lässt sich im Hinblick auf die Gleichstellung von Männern und Frauen in Schleswig-Hol-
stein ein deutlicher Handlungsbedarf feststellen. Im Hinblick auf die ländlichen Räume sind dabei 
insbesondere die Disparitäten im Sektor Landwirtschaft, die unzureichende Repräsentanz von 
Frauen in Kommunalpolitik und -verwaltung, sowie in einigen Regionen eine stärkere Abwande-
rung junger Frauen von Bedeutung. Hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung sollte insbesondere der 
hohe Anteil von Teilzeitbeschäftigung kritisch betrachtet werden.  
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In Anlehnung an den Gender-Equality-Index des EIGE hat die BBSR für Deutschland einen räumlich 
differenzierten Genderindex mit den Dimensionen Arbeit, Wissen, Einkommen, Zeitverwendung, 
Einflussnahme und Gesundheit entwickelt (vgl. Milbert et al., 2015). Der maximale Wertebereich 
liegt zwischen 1 (absolut fehlende Gleichstellung) und 100 (Gleichstellung zu 100 % erreicht). 
Karte 2 zeigt den BBSR-Genderindex auf Kreisebene. Sie unterstreicht den Handlungsbedarf nicht 
nur in Schleswig-Holstein. 

Karte 2: Genderindex 2019 auf Kreisebene 

 

Quelle:  Milbert und Blätgen, 2021. 

4 Gender Mainstreaming im LPLR 

Die Verpflichtung zum Gender Mainstreaming resultiert, wie bereits erwähnt, aus Artikel 7 der 
ESIF-VO. Eine systematische Verankerung des Querschnittsziels fehlt allerdings bei den meisten 
ESI-Fonds. So stellt der EU-Rechnungshof in seinem Sonderbericht fest, dass die EU-Kommission 
der geschlechtsspezifischen Analyse der vom Hof untersuchten politischen Maßnahmen3 und Pro-
gramme nur wenig Aufmerksamkeit schenkt (EuRH, 2021: S. 21). 

                                                      
3  ELER, ESF, EFRE, EGFL, ERASMUS+. 

Kapitel  1 
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Dies zeigt sich auch im spezifischen ELER-Rechtsrahmen. Dort wird das QZ Gleichstellung und Nicht-
diskriminierung nicht wieder aufgegriffen und dementsprechend nicht für die Programmierung 
operationalisiert. Lediglich aufgrund der ELER-Durchführungsverordnung sind die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, in Kapitel 8 der erweiterten Durchführungsberichte in 2017 und 2019 über die Be-
achtung des Artikels 7 der ESIF-VO zu berichten. Dieser inkonsistente Handlungsrahmen führt zu 
einer unzureichenden Beachtung dieses Themas in der Programmierung.  

4.1 Analyse des Programmplanungsdokuments  

Wie bereits in der Ex-ante-Bewertung festgestellt, wird das QZ Gleichstellung und Nichtdiskrimi-
nierung im LPLR kaum adressiert (DSN Connecting Knowledge und Moderation Schleswig-Holstein, 
2014). In der SWOT wurden vereinzelt Aspekte genannt, die auf unterschiedliche Lebenssituatio-
nen von Frauen und Männern hinweisen. Als Stärke wurde die bessere Entwicklung des Arbeits-
marktes für Frauen als für Männer in Schleswig-Holstein aufgrund des Wachstums des Dienstleis-
tungssektors postuliert4, als Schwäche, dass Frauen bei Selbstständigkeit unterrepräsentiert sind 
sowie die hohe Teilzeitquote von Frauen und der geringe Frauenanteil unter den Beschäftigten im 
Agrarsektor. Als Potenziale/Möglichkeiten wurden eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und der Ausbau der Kindertagesbetreuung als Standortvorteil auch gegenüber Hamburg 
genannt. 

Allerdings erfolgte in der Beschreibung der Ausgangslage in keinem der angesprochenen Themen-
felder eine geschlechterdifferenzierte Betrachtung und auch die weitere Darstellung des LPLR (Ab-
leitung von Bedarfen, Programmstrategie und Maßnahmen) adressierte unterschiedliche Lebens-
realitäten von Frauen und Männern an keiner Stelle und war damit in diesem Bereich quasi „blind“.  

Die Ex-ante-Bewertung (Duckert et al., 2014) weist darauf hin, dass einzelne Maßnahmen insbe-
sondere der Schwerpunktbereiche (SPB) 1C „Förderung des lebenslangen Lernens und der berufli-
chen Bildung in der Land- und Forstwirtschaft“ und 6B „Förderung der lokalen Entwicklung in länd-
lichen Gebieten“ indirekte Wirkungen in diesem Bereich entfalten könnten, dass der ELER aller-
dings insgesamt für die explizite Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau nur ein geringes 
Potenzial bietet, da die übergeordneten Ziele gemäß Artikel 4 der VO (EU) Nr. 1305/2013 eine in-
haltliche Ausrichtung der Programme auf umwelt- und landwirtschaftsrelevante Themen begüns-
tigen. Die überwiegende Anzahl der Maßnahmen richtet sich an (landwirtschaftliche) Betriebe und 
öffentliche Stellen (Raue et al., 2017).  

                                                      
4  Ein Hinweis zu dieser im LPLR postulierten Stärke: Eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen hat bereits in der Vergan-

genheit und führt immer noch bei gleichzeitig fortbestehendem Gender Care Gap entweder zu einer stärkeren Belastung 
der Frauen oder aber zu einer Verlagerung von Teilen der bisher unbezahlten Reproduktionsarbeit hin zu anderen Frauen, 
die diese dann erwerbsmäßig verrichten. Dies trägt zwar zum Wachstum des Dienstleistungssektors bei, geschieht aber 
häufig schlecht bezahlt und in prekären Arbeitsverhältnissen und verlagert die Benachteiligung von Frauen nur (vgl. 
Mölders und Margarian (2021); Milbert et al. (2013)). 
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass Gender Mainstreaming in der Programmierung des LPLR kaum 
angewandt wurde. Dies kann u. a. durch eine eher unzureichende Gendersensibilität des traditio-
nell eher männlich konnotierten Politikfelds Landwirtschaft bedingt sein. Aber auch die unzu-
reichende Rahmensetzung seitens der EU-KOM, die vom EU-Rechnungshof in seinem Sonderbe-
richt deutlich kritisiert wurde, hatte einen Einfluss (vgl. EuRH, 2021).  

Vor dem Hintergrund der strategischen gleichstellungspolitischen Oberziele wie (1) gleiche wirt-
schaftliche Unabhängigkeit, (2) gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit, (3) Gleichstel-
lung in Entscheidungsprozessen und (4) Sicherstellung der Würde und Unversehrtheit5 ist auch her-
auszustellen, dass der ELER nicht das zentrale Förderprogramm und Politikinstrument zur Beseiti-
gung struktureller Benachteiligungen (wie z. B. die sogenannte Pay gap) ist. Hier sind eher der ESF 
und weitere nationale zentrale arbeitsmarktpolitische Instrumente bzw. rechtliche Regelungen ge-
fragt. Dennoch  

• bietet der ELER für bestimmte Maßnahmenbereiche Ansatzpunkte zur Formulierung pragmati-
scher Ziele, die auf die Kompensation aktueller Benachteiligungen abzielen (existenzsicherndes 
Einkommen, Qualifizierung, Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Erreichbarkeit so-
zialer Infrastrukturen etc.). Diese Ansatzpunkte könnten durch entsprechende Indikatoren, 
Monitoringsysteme und Evaluationsfragestellungen profiliert und gesteuert werden; 

• sollten die Wirkungen der ELER-Förderung in gleichstellungsrelevanten Feldern nicht dazu füh-
ren, strukturelle Schieflagen zu reproduzieren und damit zu verfestigen.6 

Voraussetzung hierfür wäre eine gendersensible und geschlechterdifferenzierte Analyse der Ist-
Situation in den relevanten Handlungsfeldern des LPLR, auf dessen Grundlage eine Konkretisierung 
und Operationalisierung gleichstellungspolitischer Zielsetzungen und Ansatzpunkte erfolgen 
könnte.  

4.2 LPLR-Fördermaßnahmen unter Gleichstellungsgesichtspunkten 

Die Potenziale der ELER-Förderung werden vor allem darin gesehen, die Wirksamkeit von Maßnah-
men durch gendersensible Planung und Umsetzung insbesondere im SPB 6B zu verbessern, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen durch Qualifizierung/Wissensvermittlung und in der Teil-
habe an Entscheidungsprozessen zu unterstützen und nicht zur Verfestigung von Disparitäten bei-
zutragen bzw. ggf. vorhandene Disparitäten abzubauen (MELUND, 2017a).  

                                                      
5  Siehe http://www.esf-gleichstellung.de/ziele1.html 
6  Indem durch die geschaffenen Beschäftigungsmöglichkeiten, z. B. die vertikale Segregation des Arbeitsmarktes (hoher 

Anteil von Frauen mit atypischen Beschäftigungsverhältnissen, geringe Entlohnungsstufen, hoher Anteil überwiegend 
mithelfender Familienangehörige), verfestigt wird. 
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In einem ersten Schritt wurden daher, basierend auf Angaben der Fachreferate und der Analyse 
von Programmdokumenten (LPLR, Richtlinien, Auswahlkriterien (AWK)), die Maßnahmen des LPLR 
nach ihrer Relevanz im Hinblick auf Gleichstellung nach Kategorien differenziert. Die Kategorien 
sind folgendermaßen definiert: 

• gleichstellungsneutral: Fördermaßnahmen zielen nicht auf gleichstellungsrelevante Wirkungs-
felder ab, 

• potenziell gleichstellungsorientiert: Fördermaßnahmen/einzelne Vorhaben können Wirkungen 
in einem gleichstellungsrelevanten Wirkungsfeld entfalten, 

• gleichstellungssensibel: Fördermaßnahmen/einzelne Vorhaben können Wirkungen in einem 
gleichstellungsrelevanten Wirkungsfeld entfalten und dies wird über die Zielformulierung 
und/oder AWK formuliert, 

• gleichstellungsaktiv: Fördermaßnahme verfolgt die Verbesserung der Gleichstellung als Ziel. 

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse dieses Screenings im Überblick. 

Tabelle 2:  Bewertung der Gleichstellungsrelevanz der Maßnahmen des LPLR 

Kategorie Definition Fördermaßnahmen 

gleichstellungsneutral Fördermaßnahmen zielen nicht auf gleich-
stellungsrelevante Wirkungsfelder ab. 

Gewässerschutzberatung (VA 2.1.2), 
Naturschutz und Landschaftspflege 
(TM 4.4), Hochwasser- und Küsten-
schutz (VA 5.1.1 und 5.1.2), Forst-
maßnahmen (TM 8.4 und 8.5), 
AUKM (TM 10.1), Ökolandbau (TM 
11.1 und 11.2), Natura-2000-Prämie 
(TM 12.1), Ausgleichszulage (TM 
13.3), Naturnahe Gewässerentwick-
lung (VA 7.6.2), Breitband (TM 7.3) 

potenziell gleichstellungsori-
entiert 

Fördermaßnahmen/einzelne Vorhaben 
können Wirkungen in einem gleichstel-
lungsrelevanten Wirkungsfeld entfalten. 

Beratung (VA 2.1.1), AFP (TM 4.1), 
V&V (TM 4.2), Wegebau (TM 7.2), 
Basisdienstleistungen (TM 7.4), 
Ländlicher Tourismus (TM 7.5), Kul-
turerbe (VA 7.6.1), EIP-Agri (TM 
16.1), Kooperationen im Natur-
schutz (TM 16.5) 

gleichstellungssensibel Fördermaßnahmen/einzelne Vorhaben 
können Wirkungen in einem gleichstel-
lungsrelevanten Wirkungsfeld entfalten 
und dies wird über die Zielformulierung 
und/oder AWK formuliert. 

Fort- und Weiterbildung (TM 1.1), 
LEADER (M 19) 

gleichstellungsaktiv Fördermaßnahme verfolgt die Verbesse-
rung der Gleichstellung als Ziel. 

-/- 
  

Quelle:  Eigene Darstellung. 
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Damit können zwei Drittel der geplanten öffentlichen Mittel des LPLR als gleichstellungsneutral 
eingestuft werden. Rund ein Drittel der Mittel sollte in Handlungsfeldern verausgabt werden, die 
für Gleichstellung relevant sind, davon ist allerdings weniger als die Hälfte für Fördermaßnahmen 
vorgesehen, die dies auch in der Maßnahmenausgestaltung über entsprechende Zielformulierun-
gen oder Auswahlkriterien berücksichtigen (vgl. Abbildung 6).  

Abbildung 6:  Geplante öffentliche Mittel des LPLR (ohne Top-ups) nach Gleichstellungsre-
levanz  

 

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf MELUND, 2020, 2021. 

Nach Einplanung der Mittel für die Verlängerung der Förderperiode bis 2022 und der Mittel des 
Europäischen Wiederaufbaufonds (EURI-Mittel) ist der Anteil der Mittel, die in gleichstellungsrele-
vanten Maßnahmen verausgabt werden sollen, auf 30 % gesunken. Dies ist vor allem auf die Vor-
gaben zur Verwendung der EURI-Mittel zurückzuführen (vgl. VO (EU) 2020/2220, Art. 58a). 

4.2.1  Gleichstellungsneutrale Fördermaßnahmen 

Als gleichstellungsneutral werden alle Flächenmaßnahmen (TM 10.1 AUKM, M 11 Ökolandbau, 
TM 12.1 Natura-Zahlungen und TM 13.3 Ausgleichszulage), die Forstmaßnahmen (TM 8.5 Wald-
umbau und TM 8.6 Wiederaufbau) und die in der Regel auf Erhebungen und Planungen sowie für 
den Hochwasserschutz auch auf Risikobewertungen der Landesbehörden beruhenden Maßnah-
men (TM 5.1 Hochwasser- und Küstenschutz, VA 7.6.2 Fließgewässerentwicklung), der investive 
Naturschutz (TM 4.4) und die Gewässerschutzberatung (VA 2.1.2) betrachtet. Diese Maßnahmen 
zielen vor allem auf Umweltwirkungen und den Schutz vor Überflutung und nicht auf die o. g. 
gleichstellungsrelevanten Handlungsfelder. Damit soll nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, 
dass auch die Umsetzung dieser Maßnahmen eine Genderdimension haben kann. Diese ist aller-
dings deutlich komplexer und kann nicht im Rahmen der Evaluation bearbeitet werden.7  

                                                      
7  So weist der EU-Rechnungshof in seinem Sonderbericht darauf hin, dass Frauen in einzelnen Mitgliedstaaten unterpro-

portional von Direktzahlungen profitieren (EuRH (2021)).  
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Auch die Förderung des Breitbandausbaus (TM 7.3) wird im Rahmen der Evaluation als gleichstel-
lungsneutral eingeordnet. Der Zugang zu leistungsfähigem Internet kann zwar in hohem Maße Aus-
wirkungen auf verschiedenste Gleichstellungsaspekte (Beschäftigung, Beteiligung an politischer 
Willensbildung, Zugang zu Dienstleistungen …) haben (Sachverständigenkommission für den 
Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2021). So wird mit Digitalisierung häufig die 
Erwartung einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbs- und Fürsorgearbeit aufgrund der Flexibilisie-
rung des Arbeitsortes verbunden. Allerdings setzt auch dies ein Mindestmaß an Kinderbetreuungs-
einrichtungen voraus (vgl. Fahning et al., 2018: 125ff.). Es bestehen aber auch Befürchtungen, dass 
weniger Präsenz am Arbeitsplatz zu weniger Sichtbarkeit der Leistung und damit zu geringeren 
Karrierechancen führt. Die technische Bereitstellung eines leistungsfähigen Internetzugangs ist so-
mit zwar die Grundvoraussetzung für Digitalisierung, wieweit diese Gleichstellungseffekte entfaltet 
(positiv wie negativ), hängt von den Digitalisierungsstrategien der verschiedenen Akteure (Bund, 
Land, Kommunen, Unternehmen …) ab (Fahning et al., 2018).  

4.2.2 Gleichstellungsrelevante Fördermaßnahmen 

Die weiteren Fördermaßnahmen des LPLR sind überwiegend als potenziell gleichstellungsorien-
tiert, zum Teil auch als gleichstellungsensibel eingeordnet, weil sie Wirkungen in den gleichstel-
lungsrelevanten Handlungsfeldern  

• Beschäftigung und berufliche Entwicklung,  

• Vereinbarkeit von Fürsorgearbeit und Beruf,  

• Teilhabe an Entscheidungsprozessen, 

• Aufbrechen/Vermeiden von Stereotypen in Wort und Bild 

entfalten können. 

Die Fördermaßnahmen Fort- und Weiterbildung (TM 1.1) und Beratung für eine nachhaltige Land-
wirtschaft (VA 2.1.1) können zum einen durch Qualifikation und Erweiterung der Wissensbasis in-
direkt zur Verbesserung von Erwerbsmöglichkeiten beitragen. Zum anderen können diese Förder-
maßnahmen durch die Ausgestaltung der Bildungs- und Beratungsangebote, die Auswahl der Do-
zent:innen und die Gestaltung von Info- und Kursmaterial auch zum Aufbrechen und Vermeiden 
von Stereotypen insbesondere in der Landwirtschaft beitragen. In der TM 1.1 wird das Angebot 
von Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen (Einkommenskombination, Frauen im Agrarbereich, 
Büroorganisation) über die Auswahlkriterien abgesichert. Die TM 1.1 kann damit als gleichstel-
lungssensibel eingeordnet werden. 

Die einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Betriebe im AFP (TM 4.1) und die Förderung 
der Verarbeitung und Vermarktung (TM 4.2) können Beschäftigungseffekte entfalten. Im Falle des 
landwirtschaftlichen Betriebs betreffen durch Investitionen induzierte Veränderungen in der Ar-
beitswirtschaft häufig die gesamte Familie und sind somit relevant für das innerfamiliäre 
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Genderregime. In Unternehmen des nachgelagerten Bereichs kann eine Ausweitung der Kapazitä-
ten zu neuen Arbeitsplätzen führen, in denen bekanntermaßen überwiegend Frauen beschäftigt 
sind, was zu wohnortnahen Beschäftigungsmöglichkeiten, aber auch zur Segregation auf dem Ar-
beitsmarkt beitragen kann.  

Die Fördermaßnahmen Wegebau (TM 7.2) und Basisdienstleistungen (TM 7.4) adressieren die Ver-
besserung der ländlichen Infrastruktur und können damit indirekt über bessere Erreichbarkeiten 
zur Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit beitragen. Sowohl die Förderung des Tourismus 
(TM 7.5) als auch der Erhalt des kulturellen Erbes (VA 7.6.1) sollen zur Entwicklung des Tourismus 
beitragen und damit eines Sektors, in dem ein hoher Anteil der Beschäftigten weiblich ist. Dies 
kann einerseits durch den Erhalt oder die Zunahme wohnortnaher Beschäftigungsmöglichkeiten 
zur Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit beitragen. Andererseits sind in diesem Sektor 
häufig atypische Beschäftigungsverhältnisse anzutreffen (Saisonarbeit, geringfügige Beschäfti-
gung). 

Mit den TM 16.1 (EIP Agri) und 16.5 (Kooperationen im Naturschutz) wird die Zusammenarbeit 
verschiedener Akteur:innen im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel (Entwicklung/Erprobung einer 
Innovation in TM 16.1, naturschutzorientierte Flächennutzung in der TM 16.5) unterstützt. Eine 
heterogene Zusammensetzung der entsprechenden Gruppen kann dazu beitragen, möglichst viel-
fältige Perspektiven zu berücksichtigen. Eine ausgewogene Beteiligung von Männern und Frauen 
kann die Gleichstellung in der Teilhabe an Entscheidungsprozessen unterstützen.  

Die einzige weitere gleichstellungssensible Maßnahme des Programms neben der TM 1.1 ist M 19 
LEADER. Eine der Anforderungen an die Entwicklungsstrategien der AktivRegionen war, dass das 
Thema Gleichstellung in den Projektauswahlkriterien der LAGs berücksichtigt wird. Daneben wurde 
in den Anforderungen an die IES als Qualitätskriterium formuliert, dass für das Entscheidungsgre-
mium der LAGs ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern anzustreben ist (Pollermann, 2014).  

4.3 Berücksichtigung in der Umsetzung auf Programmebene  

Seitens der Verwaltungsbehörde wurden verschiedene Schritte zur Berücksichtigung des Quer-
schnittsziels in der LPLR-Umsetzung unternommen. Auf der Internetseite mit Informationen zum 
LPLR erfolgt unter dem Unterpunkt „Gleichstellung und Nichtdiskriminierung im ländlichen Raum“ 
eine Erläuterung der grundlegenden Begriffe wie Gleichstellung, Gleichberechtigung, Nichtdiskri-
minierung, Gender und Gender Mainstreaming sowie ein Verweis auf die entsprechenden Rechts-
grundlagen von EU und Land.8 

                                                      
8  https://www.schleswig-hol-

stein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/LPLR/gleichstellungNichtdiskriminierung.html 
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Zur Sensibilisierung und Unterstützung der Fachreferate hinsichtlich der Berücksichtigung des 
Querschnittsziels wurde in 2017 ein Workshop durchgeführt, in dem das Vorgehen des EFRE-
Programms bei der Berücksichtigung des QZ, die bisherigen Erkenntnisse der Evaluation des ZPLR 
2007 bis 2013 vorgestellt und die Anforderungen des LPLR diskutiert wurden. Insgesamt wurde der 
Workshop von den Teilnehmer:innen positiv bewertet, die Einschätzung der Praxisnähe war aller-
dings etwas verhalten, wie Abbildung 7 zeigt. 

Abbildung 7:  Teilnehmer:innenbewertung des Workshops „Gleichstellung und Nichtdis-
kriminierung bei Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds (ELER)“ (n=13) 

 

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf TN-Rückmeldungen. 

Ein weiterer Baustein war die Erarbeitung eines Leitfadens zur Beachtung der Grundsätze der 
Gleichstellung von Frauen und Männern und Nichtdiskriminierung bei der Planung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen/Vorhaben, der im November 2017 den Fachreferaten zur Verfügung gestellt 
und im Internet veröffentlicht wurde (MELUND, 2017b). Der Leitfaden enthält Hintergrundinfor-
mationen, gibt allgemeine Praxistipps z. B. für die gendersensible Verwendung von Sprache und 
Bildmaterial und eine Anregung für ein stufenweises Vorgehen zur Berücksichtigung des QZ auf 
Fördermaßnahmen- bzw. Vorhabenebene. 

Wichtiges Element der Begleitung der Umsetzung des LPLR ist die Partner:innenbeteiligung. Diese 
ist in SH zweistufig aufgebaut. Dem Begleitausschuss, der formal durch die EU-Verordnungen vor-
gegeben ist, sind Partnerinformationsveranstaltungen vorgeschaltet, die keinen formalen Rahmen 
einhalten müssen (Grajewski, 2018). Zu diesen Veranstaltungen werden alle Partner:innen einge-
laden, also insgesamt 69, von denen zehn im BGA vertreten sind. Zu den Aufgaben des BGA gehört 
u. a. die Überwachung der Einhaltung der in der ESIF-VO festgelegten QZ (vgl. GO BGA SH). Eine 
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ausgewogene Zusammensetzung des BGA wurde zwar seitens der Verwaltungsbehörde ange-
strebt, aber bisher nicht erreicht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltungsbehörde kei-
nen direkten Einfluss auf die Benennung der Vertreter:innen hat. Im Vergleich zur letzten Förder-
periode zeigt sich aber ein positiver Trend (vgl. Abbildung 8). Auch in der Partner:innengruppe kann 
von einer paritätischen Zusammensetzung nicht gesprochen werden. 

Abbildung 8:  Anteil weiblicher Mitglieder in den Begleitausschüssen von ZPLR und LPLR 

 

Quelle:  Eigene Darstellung nach Pollermann et al., 2016; MELUND, 2017a, 2019. 

Thematisiert wurde die Umsetzung des Querschnittsziels im Begleitausschuss bisher eher am 
Rande: Im Bericht aus der Partnergruppe Übergreifende Politikbereiche wurde der Wunsch des 
LandfrauenVerbands nach einer Förderung frauenspezifischer Projekte auf der BGA-Sitzung des 
Jahres 2016 angesprochen (MELUR, 2016) und 2020 erneut betont: „Der LandFrauenVerband warb 
nachdrücklich dafür, dass die Interessen von Frauen im gesamten Prozess berücksichtigt werden 
müssen. Der LFV schlägt daher u. a. vor, dass frauenspezifische Themen, wie bspw. „Frauenselbst-
ständigkeit im ländlichen Raum“, zukünftig mit aufgenommen und gefördert werden sollen, z. B. 
als eigener Maßnahmenbereich in einem zukünftigen Förderprogramm. Das Ansinnen und der Vor-
schlag wurden von der Partnergruppe ebenfalls bestätigt und begrüßt.“ (Partnergruppe 
"Übergreifende Politikbereiche", 2020). Erkenntnisse der Evaluation zur Umsetzung des QZ wurden 
in den BGA 2017 und 2021 vorgestellt und zur Kenntnis genommen. 

5 Beiträge der Förderung zu den gleichstellungsrelevanten Handlungsfel-
dern 

Zuwendungsempfänger:innen (ZWE) sind im Rahmen des LPLR überwiegend landwirtschaftliche 
Betriebe und öffentliche Einrichtungen. Bei den als gleichstellungssensibel bzw. potenziell 
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gleichstellungsorientiert eingeordneten Fördermaßnahmen sind über 80 % der Zuwendungsemp-
fänger:innen öffentliche Träger oder andere juristische Personen. Lediglich 7 % sind natürliche Per-
sonen und 12 % Unternehmen. Natürliche Personen traten nur beim AFP und bei LEADER auf, 
Frauen als ZWE nur bei LEADER.  

Insgesamt wurden bis 2020 im Bereich ELER-investiv (ohne Forst) elf Vorhaben bewilligt, bei denen 
Frauen den Förderantrag gestellt haben, davon ein Vorhaben in der als gleichstellungsneutral be-
trachteten Fördermaßnahme NuL (TM 4.4) und 10 Vorhaben in LEADER, von denen bei einem Vor-
haben ein Ehepaar als ZWE erfasst wurde. Dem stehen 43 bewilligte von Männern beantragte Vor-
haben gegenüber. Inwieweit Frauen direkt oder indirekt von der Förderung in den als gleichstel-
lungsrelevant eingeordneten Maßnahmen profitieren, etwa von geschaffenen Arbeitsplätzen oder 
verbesserter Infrastruktur, wird in den folgenden Abschnitten beleuchtet. 

5.1 Beschäftigung und berufliche Entwicklung 

Einzelbetriebliche Förderung 

Das AFP (TM 4.1) ist in Schleswig-Holstein sehr deutlich auf Tierwohl ausgerichtet. Gefördert wer-
den sollen vor allem beispielhafte Vorhaben, die einen gewissen Leuchtturmeffekt haben. Bis Ende 
2019 wurden 27 Vorhaben bewilligt (Forstner et al., 2020), bei denen die Zuwendungsempfän-
ger:innen entweder Männer (21 Vorhaben) oder juristische Personen (sechs Vorhaben) waren. Da-
mit sind Frauen im Vergleich zu ihrem Anteil von 10 % an der Grundgesamtheit der Betriebsleitun-
gen in 2016 bzw. von 7 % bei den Haupterwerbsbetrieben (DESTATIS, 2017a) bei den geförderten 
Betrieben unterrepräsentiert. Auch in der vergangenen Förderperiode bei etwas anderer Ausrich-
tung des AFP waren Frauen in Schleswig-Holstein im Vergleich zu ihrem Anteil an den Betriebslei-
tungen deutlich unterrepräsentiert (8,3 % Anteil bei den Betriebsleitungen, 1,6 % beim AFP, vgl. 
Pollermann et al., 2016: S. 324). Wieweit dies darauf zurückzuführen ist, dass sich von Frauen ge-
führte Betriebe tendenziell in der Betriebsstruktur von männlich geführten Betrieben unterschei-
den (vgl. Vogel, 2016), kann nur vermutet werden. So könnte insbesondere die laut Landwirt-
schaftszählung 2010 geringere Bedeutung von Rinder- und Schweinehaltung sowie die durch-
schnittlich geringeren Bestandsgrößen in von Frauen geleiteten Betrieben (ebd.) zu weniger Bedarf 
und/oder Interesse an der AFP-Förderung beitragen. 

Daneben mag ein Frauen häufiger zugeschriebenes zurückhaltenderes Investitionsverhalten eine 
Rolle spielen (vgl. OECD, 2021; Perrin, 2005). So zeigte eine Befragung von Frauen auf landwirt-
schaftlichen Betrieben in Bayern, dass die Investitionsförderung „für Frauen genauso attraktiv wie 
für Männer“ sei. Größere Investitionen im landwirtschaftlichen Betrieb wurden von Betriebsleite-
rinnen allerdings tendenziell kritischer hinterfragt (Lehmann et al., 2020: S. 71).  

Auch wenn Frauen nicht direkte Zuwendungsempfänger:innen der AFP-Förderung sind, so können 
sie doch von den Wirkungen der geförderten Investitionen z. B. auf die Arbeitswirtschaft oder das 
Haushaltseinkommen des geförderten Betriebs betroffen sein. Wie weit die in der Befragung der 
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geförderten Betriebe festgestellten Effekte (vgl. Forstner et al., 2020) nur für die Betriebsleitung 
oder auch für mitarbeitende Familienangehörige gelten, wurde allerdings nicht erfasst. 

Untersuchungen zeigen, dass Frauen im Vergleich zu Männern mit größerer Wahrscheinlichkeit in 
höhere Tierwohlstandards investieren (Franz et al., 2012 zitiert nach Heise, 2016: S. 181). Vor die-
sem Hintergrund könnte es für mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung hilfreich sein, zukünftig 
Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben, als Betriebsleiterinnen und vor allem auch als Teil des 
betriebsleitenden Ehepaars in der Kommunikation der Förderangebote explizit anzusprechen. 

Das größere Interesse von Betriebsleiterinnen an Einkommenskombinationen (vgl. Vogel, 2016) 
wird mit dem Förderangebot in Schleswig-Holstein in der aktuellen Förderperiode nicht unter-
stützt. In der Förderperiode 2007-2013 erfolgte noch eine Diversifizierungsförderung, mit der ins-
gesamt 56 landwirtschaftliche Betriebe gefördert wurden. Von den Beschäftigungseffekten (44,8 
vollzeitäquivalente Arbeitsplätze) profitierten überwiegend Frauen (68 %).  

Die Förderung der V&V (TM 4.2) landwirtschaftlicher Erzeugnisse kann sowohl positive Arbeits-
platzeffekte (durch Erweiterungen) als auch negative (durch Rationalisierung) haben und sich so 
auch unterschiedlich auf die Beschäftigung von Männern und Frauen auswirken. Bei den bis 2019 
betrachteten Förderfällen gab es allerdings kaum Arbeitsplatzeffekte (vgl. Forstner, 2020).  

LEADER und ILE 

In den in der ZWE-Befragung 2018 erfassten Projekten wurden insgesamt 181 vollzeitäquivalente 
Arbeitsplätze in LEADER (M19) geschaffen, davon wurden 61 % von Frauen besetzt. Dabei über-
wiegen Frauen nicht nur bei den eher prekären Beschäftigungsverhältnissen, sondern auch bei den 
regulären Beschäftigungskategorien. Der höhere Beschäftigungseffekt für Frauen bei den geför-
derten Projekten lässt sich darauf zurückführen, dass die meisten Arbeitsplätze im Dienstleistungs-
sektor entstanden sind, in dem üblicherweise Frauen stärker vertreten sind (vgl. Fengler und 
Pollermann, 2019: 107f).  

In einigen ILE-Leitprojekten entstehen neue Arbeitsplätze durch wirtschaftliche Nutzung infolge 
der Verpachtung der Räume in den geförderten Gebäuden (z. B. in den MarktTreffs). Bei den viel-
fältigen Projekten der TM 7.4 im Bildungsbereich findet eher eine Arbeitsplatzsicherung und teil-
weise eine Ausweitung statt. Daneben gibt es weitere indirekte Beschäftigungseffekte insbeson-
dere für Frauen auch durch die Stärkung der touristischen Infrastruktur sowohl in den LEADER- als 
auch den ILE-Leitprojekten, die allerdings nicht zu quantifizieren sind (ebenda).  

Humankapital - Bildung und Beratung  

Im Rahmen der TM 1.1 Fort- und Weiterbildung wurden zwischen 2015 und 2019 insgesamt 729 
Kurse mit 9.962 Teilnehmer:innen gefördert. Der Anteil von Frauen an den Teilnehmer:innen liegt 
im Durchschnitt bei 40 % und hat sich damit im Vergleich zur Förderperiode 2007 bis 2013 (durch-
schnittlich 35 %) erhöht.  
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Abbildung 9:  Anteil Frauen an Teilnehmer:innen und Teilnehmer:innen-Lehrgangstagen in 
den Kursen der TM 1.1 nach Kursdauer (2015-2019) 

 

Quelle:  Eigene Darstellung nach Angaben der Landwirtschaftskammer SH in den jährlichen Projektlisten. 

Frauen nehmen dabei überwiegend an den längeren Kursen teil, bei den zehn- bis 20-tägigen Kur-
sen stellen sie sogar über 80 % der TN, bei den Kursen von drei bis sechs Tagen und über 20 Tagen 
noch über 50 % (vgl. Abbildung 9). 

Bei den längeren Kursen (zehn Tage und mehr) handelt es sich überwiegend um qualifizierende 
Kurse im Hinblick auf Einkommensalternativen wie Bauernhofpädagogik (sechs Kurse) und Reitpä-
dagogik (drei Kurse) sowie um Vorbereitungskurse für berufliche Abschlüsse wie für Meister:in-
nenprüfungen im Bereich Land- und Pferdewirtschaft (sechs), für den Berufsabschluss Hauswirt-
schaft (vier) und für die Werker:innenausbildung (zwei). Diese Kurse können einen Beitrag zu mehr 
Gleichstellung im Handlungsfeld Beschäftigung und Unternehmer:innentum leisten. Die Teilneh-
merinnen könnten mit dem erworbenen Wissen z. B. neue Einkommensmöglichkeiten auf den 
landwirtschaftlichen Betrieben etablieren oder bestehende weiterentwickeln. Auch bei den drei- 
bis sechstägigen Kursen liegt ein Schwerpunkt auf beruflich qualifizierenden Inhalten wie Büroa-
grarfachkraft (drei) und Ausbildereignungsprüfung (zwei). Die Teilnehmer:innenbewertung zum 
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Ende der Kurse zeigt für den Bereich „Einkommenskombination“ eine hohe Zufriedenheit, wobei 
der persönliche Nutzen etwas ausgeprägter ist als der betriebliche Nutzen (vgl. Abbildung 10). 

Abbildung 10:  Teilnehmer:innenbewertung der Kurse im Bereich Einkommenskombination 
am Kursende, 2017-2019 

 

Quelle:  Eigene Darstellung nach Auswertungsbögen der Landwirtschaftskammer SH. 

Die Beratung für eine nachhaltige Landwirtschaft soll die landwirtschaftlichen Betriebe darin un-
terstützen, umweltschonender und tierwohlgerechter zu wirtschaften. Damit kann sie zu einer 
stärkeren Ausrichtung der Betriebe an gesamtgesellschaftlichen Anforderungen wie Tierwohl und 
Nachhaltigkeit beitragen. Leider liegen keine Angaben zum Geschlecht der Betriebsleitungen der 
beratenen Betriebe vor, sodass keine Aussagen dazu möglich sind, in welchem Umfang auch Be-
triebe mit weiblichen Betriebsleitungen beraten werden.  

Das schleswig-holsteinische LPLR greift mit dem ökologischen Beratungsangebot einen Teilaspekt 
der Nachhaltigkeit auf. Erhebungen aus anderen Bundesländern belegen auch anderweitige Be-
darfe, etwa aus dem hauswirtschaftlichen und sozialen Bereich (vgl. Lehmann et al., 2020). In Nie-
dersachsen beispielsweise werden diese Aspekte auch im Rahmen der ELER-geförderten Beratung 
in den Beratungsthemen „Nachhaltigkeitssysteme“ und „Diversifizierung/Sozioökonomie“ adres-
siert, wobei die Inanspruchnahme im mittleren bzw. unteren Bereich liegt (vgl. Eberhardt, 2021).  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wie hat Ihnen die Seminarveranstaltung insgesamt
gefallen? (Auswahl)

Meine Erwartungen wurden erfüllt (n=633)

Inhalte und Informationsgehalt (n=640)

Methoden/Vortragsweise (n=630)

Möglichkeit zur eigenen Beteiligung (n=633)

Seminarunterlagen (n=599)

Wie schätzen Sie die Umsetzung der Seminarinhalte
und deren Nutzen in Ihrem Arbeitsalltag ein?

Für Sie persönlich (n=607)

Für Ihren Betrieb (n=602)

Anteil in Prozent

++ + 0 - --



Beitrag des LPLR zur Gleichstellung von Männern und Frauen 29 

 

5.2 Vereinbarkeit von Fürsorgearbeit und Erwerbsarbeit  

Eine bessere Vereinbarkeit von Fürsorgearbeit und Beruf sowie die Verwirklichung eigener Lebens-
entwürfe sind von gesellschaftlichen Faktoren abhängig, die nur bedingt durch die ELER-Förderung 
beeinflusst werden können. Ansatzpunkte in einem EPLR können jedoch Vorhaben zum Mobilitäts-
angebot, der Breitbandversorgung, zu Einrichtungen der Daseinsvorsorge (Betreuungseinrichtun-
gen, Altenpflege u. Ä.), zur Nahversorgung sowie zur Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze und 
zu weiteren Aspekten der Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen sein.  

Die TM 7.4 Basisdienstleistungen, 7.5 Tourismus, VA 7.6.1 Kulturerbe und 7.2 Wegebau sowie 
LEADER adressieren die Aspekte Daseinsvorsorge/Nahversorgung, Naherholung, Beschäftigung 
(indirekt) und Mobilität. In der RL-Ausgestaltung und den Auswahlkriterien werden Gleichstel-
lungsaspekte allerdings nicht explizit angesprochen. Nur bei LEADER wurden in der Maßnahmen-
ausgestaltung die Aspekte „Gleichstellung“ und „gendersensible Planung und Umsetzung“ adres-
siert (siehe Kapitel 4.2).  

Die TM 7.4 hat einen Schwerpunkt im Bereich Bildung. Von den 19 bis Ende 2018 bewilligten Vor-
haben sind 15 diesem Bereich zuzuordnen. Neun Vorhaben sind an Schulen angesiedelt und bein-
halten eine Ausweitung der Betreuung in Richtung Ganztagsbetrieb (Fengler und Pollermann, 
2019). Daneben wurden mehrere MarktTreffs gefördert, die zur Sicherung der Nahversorgung bei-
tragen und wohnortnahe Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. 

In der TM 7.5 und der VA 7.6.1 wurden bis Ende 2018 nur einige größere Infrastrukturprojekte 
gefördert (ebenda). Diese können indirekt über die Stärkung der Regionen als Tourismusstandorte 
zum Erhalt oder zur Entstehung wohnortnaher Arbeitsplätze beitragen. So wurde z. B. im Rahmen 
der VA 7.6.1 das touristisch bedeutsame Wikingermuseum Haithabu gefördert. Allerdings sind im 
Tourismussektor sogenannte atypische Arbeitsverhältnisse (Teilzeit, geringfügig beschäftigt, saiso-
nal) verbreitet, die kritisch zu betrachten sind.  

Die unterschiedlichen Mobilitätserfordernisse von Männern und Frauen, insbesondere in Familien 
mit Kindern (vgl. Kapitel 3.3) könnten sich auch in unterschiedlichen Prioritätensetzungen hinsicht-
lich der Modernisierung ländlicher Wege widerspiegeln. In der Förderung des Wegebaus (TM 7.2) 
hebt die Gestaltung der Auswahlkriterien darauf ab, dass multifunktionale Wege gefördert wer-
den. Neben der Erschließungsfunktion für Landwirtschaft, Tourismus und Gewerbe decken die Kri-
terien auch weitere Aspekte wie die verbesserte verkehrstechnische Anbindung öffentlicher Ein-
richtungen oder Schulbusrouten ab. In 2019 wurde die direkte Steuerungswirkung der AWK aller-
dings noch als gering eingeschätzt. Es kann aber von einer indirekten Steuerungswirkung ausge-
gangen werden, die die Berücksichtigung der verschiedensten Wegeansprüche unterstützt und da-
mit über bessere bzw. sicherere Erreichbarkeit von Zielen im Nahbereich die Alltagsgestaltung und 
damit auch die Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit unterstützt (vgl. Bathke, 2019).  

Die im Rahmen von LEADER in den AktivRegionen geförderten Vorhaben weisen eine große inhalt-
liche Vielfalt auf (vgl. Abbildung 11).  
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Abbildung 11:  Themencodes der LEADER-Projekte  
(TM 19.2, n=714 Themencodes von 436 Projekten, Mehrfachnennungen 
möglich) 

 

Quelle:  Fengler und Pollermann, 2019. 

Rund 50 % der befragten LEADER-Projekte beinhalteten Angebote zur Daseinsvorsorge, vorrangig 
Freizeit- und Betreuungsangebote für Kinder oder Jugendliche (46 %)9, Freizeitangebote für Se-
nior:innen (37 %) und Bildung (36 %). Entsprechend profitieren von den Projekten überwiegend 
Kinder (50 %), Jugendliche (48 %) und junge Senior:innen (49 %). Aber auch andere 

                                                      
9  Alle im Weiteren genannten Prozentangaben beziehen sich auf die 127 Vorhaben, in denen es laut Befragung Angebote 
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Personengruppen profitieren von den befragten Projekten (vgl. Tabelle 3). Allerdings profitieren 
Menschen mit Betreuungspflichten explizit nur in 16 % der Fälle.  

Tabelle 3: Zielgruppen der LEADER-Projekte (TM 19.2) zur Daseinsvorsorge 

Personengruppen, die besonders von dem Angebot profitieren  
(Mehrfachnennungen möglich) Anzahl Prozent 

Kinder (0-13 Jahre)  64 50,0 % 

Jugendliche/junge Erwachsene (14-24 Jahre) 62 48,4 % 

Junge Senior:innen (65-79 Jahre) 63 49,2 % 

Hochbetagte (80+ Jahre) 30 23,4 % 

Frauen 38 29,7 % 

Männer 36 28,1 % 

Personen mit Betreuungspflichten (z. B. für Kinder, Pflegebedürftige) 21 16,4 % 

Menschen mit Behinderung 38 29,7 % 

keine spezielle Personengruppe 22 17,2 % 

Sonstiges 15 11,7 % 

Quelle:  n = 127, Fengler und Pollermann, 2019. 

Die verschiedenen Personengruppen wurden nur selten direkt in die Projektentwicklung einbezo-
gen wie Abbildung 12 zeigt. 

Abbildung 12: Konzeptionelle Berücksichtigung/Einbeziehung bei der Projektentwicklung 

 

Quelle:  n=127, Fengler und Pollermann, 2019. 
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Auch hier ist der Anteil der Vorhaben, bei denen Personen mit Betreuungspflichten einbezogen 
wurden, am geringsten. Unter Umständen ist diese Personengruppe im Verständnis von Planer:in-
nen, Kommunen etc. nicht als eigenständige Gruppe präsent, ggf. wird sie auch in den Kategorien 
„junge Senior:innen“, „Hochbetagte“ oder „Frauen“ mitgedacht, in denen ein höherer Anteil an 
Personen mit Betreuungspflichten (für Kinder, Enkelkinder, Partner:innen) zu vermuten ist. 

Es bleibt aber festzuhalten, dass das Potenzial einer Einbeziehung der Sichtweisen der angestreb-
ten Zielgruppen nur begrenzt genutzt wird.  

Die aktuelle LAG-Befragung (vgl. Fynn und Pollermann, 2021) zeigt hinsichtlich der Berücksichti-
gung von Aspekten der Geschlechtergerechtigkeit bei der Auswahl von LEADER-Projekten ein ge-
mischtes Bild. Beim Item „Bei den Projektinhalten wird auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet“ 
gaben 38 % der Befragten die Antwort „kann ich nicht einschätzen“, was evtl. auch auf geringe 
Genderkompetenz hindeutet. Weitere 35 % fanden, dass diese Aussage in ihrer LAG zutrifft bzw. 
voll und ganz zutrifft und nur 7 % hielten diese Aussage für nichtzutreffend. Allerdings zeigen sich 
bei den Einschätzungen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Abbildung 13 zeigt, 
dass männliche LAG-Mitglieder die Situation deutlich positiver einschätzen als weibliche.  

Abbildung 13:  Einschätzung der LAG-Mitglieder der AktivRegionen hinsichtlich der  
Projektauswahl zur Aussage „Bei den Projektinhalten wird auf Geschlechter-
gerechtigkeit geachtet“ 

 

Quelle: Eigene Auswertung, LAG-Befragung 2021. 

Die bei der Anerkennung der AktivRegionen formulierte Anforderung, „die Gleichstellung bei den 
Projektauswahlkriterien zu berücksichtigen“, führte nicht zu einer wirksamen Verankerung der Ge-
schlechterperspektive in den IES. 
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5.3 Teilhabe an Entscheidungsprozessen 

Die in Kapitel 3.5 dargestellten Ergebnisse verschiedener Studien legen nahe, dass es in Entschei-
dungsprozessen in Gremien einen Unterschied macht, in welchem Umfang Männer und Frauen 
beteiligt sind.  

Im Rahmen des LPLR ist vor allem LEADER relevant, daneben bieten auch die im Rahmen der För-
dermaßnahme TM 16.1 und 16.5 etablierten Kooperationsstrukturen Potenzial für die Inklusion 
oder auch Exklusion von weiblichen Akteurinnen.  

LEADER 

In den Anforderungen an die IES wurde als Qualitätskriterium formuliert, dass für das Entschei-
dungsgremium der LAGs ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern anzustreben ist (vgl. 
Pollermann, 2014). Abbildung 14 zeigt, dass damit die Unterrepräsentanz von Frauen nur in gerin-
gem Maße abgebaut wurde. 

2020 lag der Frauenanteil in den Entscheidungsgremien der LAGs der AktivRegionen bei 27 % und 
hat sich damit gegenüber dem Anteil in der Förderperiode 2007 bis 2013 (21 %) kontinuierlich er-
höht. Damit sind die LAGs aber immer noch weit von einer paritätischen Besetzung entfernt. 
Würde sich der Trend entsprechend der bisherigen Entwicklung fortsetzen, wäre diese im Jahr 
2050 erreicht.  

Abbildung 14:  Frauenanteile in den Entscheidungsgremien und beim Regionalmanagement 
der AktivRegionen in der letzten und der aktuellen Förderperiode 

 

Quelle:  Eigene Darstellung nach Pollermann, 2016; Fynn und Pollermann, 2021.  
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Als Erklärung für den deutlich unterproportionalen Frauenanteil wird häufig angeführt, dass zum 
einen die LEADER-Regionen nicht vorschreiben können, welches Geschlecht die von den Wirt-
schafts- und Sozialpartner:innen entsandten Personen haben, und zum anderen die Spitzen der 
Kommunen in der Regel männlich sind. Allerdings wurde schon 2008 von Bock und Derkzen fest-
gestellt, dass die Mechanismen, die Frauen aus der politischen Arena fernhalten auch bei der Etab-
lierung neuer partizipativer Governance-Strukturen fortwirken.  

Wie das Beispiel NRW zeigt, lassen sich mit einer Quote wirksame Impulse setzen. Die in den Aus-
wahlkriterien für die Anerkennung der LEADER-Regionen in NRW formulierte Anforderung eines 
Frauenanteils von mindestens 33 % hat zu einem durchschnittlichen Frauenanteil von 42 % in 2020 
(40 % in 2016) und damit zu einem deutlichen Anstieg gegenüber der letzten Förderperiode (20 %, 
2013) geführt. 

Den institutionellen Hintergrund der LAG-Mitglieder, differenziert nach Geschlecht, verdeutlicht 
Abbildung 15.  

Abbildung 15:  Institutioneller Hintergrund der LAG-Mitglieder der AktivRegionen nach Ge-
schlecht 

 

Quelle:  Regionsabfrage 2020. 

Sowohl Männer als auch Frauen vertreten vor allem kommunale Verwaltungen als auch Ver-
eine/Verbände, wobei die Kommunalverwaltungen überwiegend Männer in die LAG entsenden. 
So sind 45 % der männlichen LAG-Mitglieder den Kategorien „kommunale Verwaltung“ und 
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„Bürgermeister:in“ zuzuordnen, während bei den weiblichen LAG-Mitgliedern dieser Anteil bei 
34 % liegt. Absolut überwiegen in allen Kategorien Männer. 

Im Regionalmanagement der AktivRegionen sind Frauen deutlich stärker präsent. In 2016 waren 
43 % der „Hauptmanager:innen“ weiblich, in 2020 sogar 55 %. Zu bedenken ist hierbei allerdings, 
dass es sich um eine befristete Beschäftigung handelt, deren Bezahlung nicht immer den hohen 
Anforderungen gerecht wird.  

Die rein zahlenmäßige Beteiligung alleine stellt allerdings nicht sicher, dass spezifische Belange von 
Frauen bzw. verschiedene Wahrnehmungen von „Realität“ aufgrund unterschiedlicher Lebens-
wirklichkeiten angemessen berücksichtigt werden. Auch wenn der überwiegende Teil der LAG-
Mitglieder in der LAG-Befragung 2017 der Ansicht war, dass Frauen angemessen berücksichtigt 
werden (insgesamt 71 %), so unterschied sich die Wahrnehmung weiblicher und männlicher LAG-
Mitglieder doch deutlich. 41 % der in den Entscheidungsgremien beteiligten Frauen gaben an, dass 
Frauen in der Arbeit der LAG zu wenig bzw. eher zu wenig berücksichtigt werden. Dieser Anteil lag 
bei den Männern bei nur 22 %.  

Um zu prüfen, ob dieser Unterschied wirklich auf unterschiedliche Wahrnehmungen von Männern 
und Frauen zurückgeführt werden kann, oder ob auch andere Aspekte wie etwa der institutionelle 
Hintergrund oder das Alter des LAG-Mitglieds einen Einfluss haben, wurde eine multivariate Logit-
Analyse durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass 'zu wenig'/'eher zu wenig' angekreuzt wird, ist 
bei Frauen um 22 %-Punkte höher als bei Männern. Das Ergebnis ist statistisch signifikant (Irrtums-
wahrscheinlichkeit von 1 %), wohingegen alle anderen Aspekte nicht signifikant sind. 

Aber auch hinsichtlich der Frage, wie weit andere Zielgruppen angemessen berücksichtigt werden, 
zeigen sich Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen weiblichen und männlichen LAG-
Mitgliedern, insbesondere im Hinblick auf die Zielgruppen Familien und Menschen mit Handicap. 
Die Zielgruppe Familien wird aus Sicht von 36 % der weiblichen und 21 % der männlichen LAG-
Mitglieder eher zu wenig bzw. zu wenig in der Umsetzung der Entwicklungsstrategie berücksichtigt. 
Auch diese Unterschiede sind statistisch signifikant mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %.  

Europäische Innovationspartnerschaft (EIP) 

Tendenziell handelt es sich bei den in den OGs der EIP-Agri gewünschten Akteursgruppen um eher 
männlich dominierte Bereiche (vgl. Lehmann et al., 2020). Daher ist davon auszugehen, dass auch 
in den OGs eher Männer als Vertreter der beteiligten Organisationen überwiegen. Konkrete Infor-
mationen zur Zusammensetzung der OGs der EIP-Agri nach Geschlecht liegen nicht vor. Von den 
15 namentlich benannten Ansprechpartner:innen der LEAD-Partner der OGs des ersten Calls waren 
elf männlich und vier weiblich. Beim zweiten Call war das Verhältnis mit elf zu neun deutlich aus-
gewogener. In der Befragung einer Stichprobe der Mitglieder der OGs des ersten Calls waren ledig-
lich 23 % der Antwortenden weiblich.  
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Kooperationen im Naturschutz 

Für die TM 16.5 Kooperationen im Naturschutz liegen aus der Maßnahmenbewertung keine syste-
matischen Erhebungen über die beteiligten Akteur:innen nach Geschlecht vor. Im Rahmen der bis-
her durchgeführten Fallstudien konnten laut zuständigem Evaluator keine auffälligen Unterschiede 
in der Geschlechterverteilung bei der Wahrnehmung der verschiedenen Funktionen zur Steuerung 
der Kooperationen festgestellt werden.  

5.4 Aufbrechen/Vermeiden von Stereotypen in Wort und Bild 

Die Bildungs- und Beratungsmaßnahmen können zu Qualifizierung und beruflicher bzw. betriebli-
cher Weiterentwicklung beitragen. Der Einsatz von Lehr- und Beratungskräften mit Genderkompe-
tenz bzw. ein ausgewogener Einsatz von Männern und Frauen als Dozent:innen und Berater:innen 
könnte auch zum Aufbrechen von Stereotypen und dadurch zum Abbau von Disparitäten beitra-
gen. In der Maßnahmenausgestaltung finden sich jedoch keine dahingehend formulierten Anfor-
derungen.  

Für die TM 1.1 liegen Angaben zum Geschlecht der Hauptreferent:innen vor. Der Anteil von Frauen 
an den Hauptreferent:innen schwankt im Betrachtungszeitraum zwischen 47 % und 37 % und liegt 
im Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019 bei 41 %. Weibliche Hauptreferent:innen dominieren in den 
Kursen ab drei Tagen (90 %), d. h. bei den Kursen, die auch überwiegend von Frauen besucht wer-
den. Bei den kürzeren Kursen liegt ihr Anteil bei 36 bzw. 42 %.  

Von den Berater:innen der VA 2.1.1 waren bei den von 2015 bis 2018 durchgeführten Beratungen 
rund 30 % weiblich, 40 % der durchgeführten Beratungen erfolgten durch Beraterinnen. Damit ist 
ihr Anteil an den durchgeführten Beratungen etwas überproportional. Der Anteil der Frauen in 
diesem Bereich ist zwar als entwicklungsfähig, aber durchaus als erfreulich zu werten. Die Berate-
rinnen könnten dazu beitragen, dass Frauen im Sektor Landwirtschaft als kompetente, handelnde 
Akteur:innen wahrgenommen werden.  

Auch die Verwendung von Bildern kann zur Vermeidung oder Verfestigung von Stereotypen bei-
tragen. Eine Analyse der in der Präsentation des jährlichen Durchführungsberichts auf den BGA-
Sitzungen verwandten Fotos zeigt hier ein gemischtes Bild. Zum großen Teil wurden Fotos ver-
wandt, auf denen keine Personen zu sehen sind. Daneben gibt es häufiger „typische“ Bilder wie 
Mann im Tiefbau, Mann mit Pflanzmaterial im Wald, Männer sitzend im Feld im Gespräch, Frau 
zugewandt zu Kind mit Trompete, Frau mit Kindern im Melkstand. Als eher „atypisch“ zu bezeich-
nende Situationen wurden seltener dargestellt, z. B. Frau mit Pflanzmaterial im Wald, Frau mit Un-
terlagen auf dem Feld, Frau mit technischem Gerät im Schweinestall. Daneben wurden Fotos ver-
wandt, die als neutral eingestuft werden können, etwa Tourist:innen in Kanus, Frau und Männer 
zusammenstehend mit Unterlagen. Von den 38 Fotos der Präsentationen zu den Durchführungs-
berichten 2015 bis 2020, die Personen zeigen, zeigt die Hälfte eher klassische Rollenbilder, 18 % 
zeigen eher von klassischen Rollenbildern abweichende Situationen und 26 % (in der Regel mit 
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Personengruppen) können als neutral eingeordnet werden. Damit zeigt knapp die Hälfte der Bilder 
keine stereotypen Rollenbilder. Allerdings wird das Potenzial, Männer in vom klassischen Rollen-
bild abweichenden Situationen zu zeigen, kaum genutzt. 

5.5 Fazit  

Insgesamt zeigt sich hinsichtlich des Beitrags der als potenziell gleichstellungsorientiert bzw. gleich-
stellungssensibel klassifizierten Maßnahmen ein heterogenes Bild. Positive Beiträge leisten die TM 
1.1 (Beitrag zu beruflicher Qualifizierung und Weiterentwicklung) und TM 7.4 (Bildungs-, Freizeit- 
und Nahversorgungsangebote unterstützen Vereinbarkeit von Erwerbs- und Fürsorgearbeit). Auch 
im Rahmen von LEADER gibt es positive Beiträge etwa zur Vereinbarkeit von Fürsorge- und Er-
werbsarbeit sowie direkte und indirekte Arbeitsplatzeffekte. Bei der Verankerung der Geschlech-
terperspektive in der Projektauswahl und insbesondere hinsichtlich einer ausgewogenen Beteili-
gung von Männern und Frauen in Entscheidungsprozessen sind Defizite zu verzeichnen. Auch die 
TM 7.5 und VA 7.6.1 tragen über die Förderung des Tourismus indirekt zu wohnortnahen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und damit zur Vereinbarkeit von Fürsorge- und Erwerbsarbeit bei; dies aller-
dings in einem Segment, das durch einen hohen Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse ge-
kennzeichnet ist. 

Denkbar sind positive Beiträge auch bei den TM 7.2 (Beitrag zu Vereinbarkeit von Fürsorge- und 
Erwerbsarbeit durch Verbesserung der Erreichbarkeit), VA 2.1.1 (Abbau von Stereotypen durch 
ausgewogenen Einsatz von männlichen und weiblichen Berater:innen) und TM 16.5 (ausgewogene 
Beteiligung von Männern und Frauen in den Kooperationen). Allerdings ist hier die Indizienkette 
noch etwas dünn und der Erkenntnisstand verbesserungswürdig. Beim AFP (TM 4.1) wurden so-
wohl positive als auch negative Effekte auf die Arbeitsbelastung der geförderten Betriebe festge-
stellt. Wie weit diese auch die wahrscheinlich auf den Betrieben mitarbeitenden/lebenden Frauen 
betreffen, ist nicht bekannt. In der Übersicht in Tabelle 4 wurden diese Maßnahmen daher in die 
Kategorie „unsicher“ eingestuft. In der EIP-Agri werden aus Sicht der Evaluation die Potenziale ei-
ner größeren Heterogenität der OGs im Hinblick auf das Geschlecht nicht genutzt. Allerdings ist 
auch hier die Datengrundlage unzureichend. Keinen Beitrag leistet die TM 4.2. 

Tabelle 4 zeigt die Einordnung der Fördermaßnahmen im Hinblick auf ihren Beitrag zur Gleichstel-
lung hinterlegt mit den jeweils bis Ende 2020 ausgezahlten Mitteln.  
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Tabelle 4:  Einordnung der Fördermaßnahmen nach ihrem Beitrag zur Gleichstellung 

Kategorie Definition  Fördermaßnahme Anteil an ausgezahlten Mitteln 
(12/2020) 

++ positiver Beitrag 
in einem der 
identifizierten 
Handlungsfelder  

Fort- und Weiterbildung (TM 1.1),  
Basisdienstleistungen (TM 7.4) 

4,4 % 

+ / -  Es gibt positive 
Beiträge, aber 
auch Defizite.  

LEADER (M 19),  
Ländlicher Tourismus (TM 7.5),  
Kulturerbe (VA 7.6.1) 

10,6 % 

0 kein Beitrag V&V (TM 4.2) 1,0 % 

? unklar, Daten-
grundlage nicht 
ausreichend 

Beratung (VA 2.1.1), AFP (TM 4.1), Wege-
bau (TM 7.2), EIP-Agri (TM 16.1), Koopera-
tionen im Naturschutz (TM 16.5) 

6,4 % 

Quelle:  Eigene Darstellung, Spalte 4: eigene Berechnungen basierend auf Durchführungsbericht 2020.  

Rund 77 % der Mittel wurden für Fördermaßnahmen ausgezahlt, die als gleichstellungsneutral ein-
geordnet wurden.  

6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Insgesamt profitieren Männer stärker von der Förderung des LPLR als Frauen und haben z. B. in 
den AktivRegionen, den OGs der EIP-Agri oder im BGA auch deutlich mehr Möglichkeiten, das Pro-
gramm und die Umsetzung mitzugestalten.  

Festzuhalten ist: Erste Schritte in Richtung einer gendersensiblen Umsetzung der ELER-Förderung 
wurden gemacht. Diese sollten verstärkt und in der nächsten Förderperiode kontinuierlich weiter-
entwickelt werden. 

Mehr Genderkompetenz ins System bringen 

Neben der Bereitschaft zu gleichstellungsorientiertem Handeln ist Wissen ein zentrales Element 
von Genderkompetenz (Genderkompetenzzentrum, 2012).  

Für den Agrarsektor sind nach Geschlecht differenzierte Analysen erforderlich, um Stellschrauben 
zu identifizieren, wie Förderangebote zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Landwirt-
schaft beitragen bzw. die Verfestigung der Benachteiligung vermeiden können. Auch über den Ag-
rarsektor hinaus müssen geschlechterdifferenzierte und auch geschlechtsspezifische Analysen 
stärker in den Fokus gerückt werden (vgl. EuRH, 2021: S. 48, Ziffer 104). Dies gilt sowohl für die 
Programmierungsphase für Analysen des Bedarfs als auch für die Umsetzung und Berichterstattung 
(vgl. EuRH, 2021, Ziffer 104b). 
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Hierzu bedarf es u. a. einer Weiterentwicklung der Datenerfassung im Rahmen des Fördergeschäfts 
dahingehend, dass 

• das Geschlecht als Kategorie sowohl bei natürlichen Personen als auch bei zentralen Ansprech-
personen juristischer Personen in den mit der Förderung zusammenhängenden Datenbestän-
den (Zahlstellendaten, InVeKos-Daten) erfasst wird bzw. für Monitoring und Evaluation bereit-
gestellt wird, 

• bei einzelbetrieblicher Förderung auch die Kategorie Betriebsleiter:innenpaar10 als Zuwen-
dungsempfänger:in geführt wird, um auch in den Förderdaten gemeinsam geführte landwirt-
schaftliche Betriebe sichtbar zu machen.  

Für die mit der Umsetzung der ELER-Förderung betrauten Mitarbeiter:innen in den Fachreferaten 
und nachgeordneten Behörden sowie weitere zentrale Akteure in der Umsetzung wie Innovations-
dienstleister:innen in der TM 16.1, Regionalmanagements und Vorstände der AktivRegionen soll-
ten neben der Bereitstellung von Wissen Fortbildungen zum Erwerb von Genderkompetenz ange-
boten werden. Bildungs- und Beratungsanbieter sollten die Genderkompetenz der Referent:innen 
und Berater:innen nachweisen können, etwa durch entsprechende Teilnahmebescheinigungen. 

Zur Verbesserung der lokalen Wissensbasis im Hinblick auf Geschlechterdisparitäten sollte in den 
IES der AktivRegionen stärker als in der Vergangenheit eine geschlechterdifferenzierte Analyse der 
Ist-Situation und Definition der Handlungsbedarfe eingefordert werden. 

Teilhabe in Entscheidungsprozessen sicherstellen, insbesondere in den AktivRegionen 

Sowohl in den AktivRegionen als auch in Politik und Verwaltung in den ländlichen Räumen sind 
Frauen unterrepräsentiert. Um dies zu ändern, braucht es klare Vorgaben. Das bloße Anstreben 
einer ausgewogenen Zusammensetzung reicht z. B. in den AktivRegionen nicht aus, um Verände-
rungen zu induzieren.  

In kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsgremien sollen in Schleswig-Holstein 
Männer und Frauen zu gleichen Anteilen vertreten sein11. Dies entspräche einer 50 %-Quote für 
beide Geschlechter. Angesichts der geringen Zahl von Frauen in kommunalen Spitzenpositionen 
(vgl. Abbildung 5) dürfte eine 50 %-Quote die LAGs zum jetzigen Zeitpunkt überfordern. Das Bei-
spiel NRW zeigt aber, dass die Anforderung, dass mindestens ein Drittel der LAG-Mitglieder weib-
lich sein muss, zu erfüllen ist. Auch hinsichtlich der Formulierung der Projektauswahlkriterien sollte 
eine Sensibilisierung für Genderaspekte erfolgen. Der hohe Anteil der Antwortkategorie „kann ich 
nicht einschätzen“ weist auf Defizite oder zumindest Unsicherheiten in Bezug auf Genderkompe-
tenz hin (vgl. Abbildung 13, S. 32). 

                                                      
10  Hierfür muss natürlich eine klare Definition entwickelt werden, um valide Auswertungen sicherzustellen. 
11  https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/gleichstellung/OeffentlicherDienst.html 
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Für die OGs der EIP-Agri ist eine Quote nicht sinnvoll, da jeweils spezifische fachliche Kompetenzen 
erforderlich sind. Dennoch sollte den Akteur:innen nahegelegt werden, auf eine heterogene Zu-
sammensetzung hinsichtlich des Geschlechts zu achten, auch da dies nachweislich Kreativität und 
Innovation begünstigen kann. 

Bestehende Förderangebote weiterentwickeln 

Die Geschlechterdisparitäten im Agrarbereich können mit der ELER-Förderung zwar nicht direkt 
abgebaut werden, etwa im Hinblick auf die Ungleichverteilung des Eigentums landwirtschaftlicher 
Flächen, aber es sollte geprüft werden, inwieweit 

• im Rahmen der TM 1.1 gezielt Informationsveranstaltungen zum Thema Erbrecht und Hofnach-
folge und weitere Formate angeboten werden können, die zum Abbau von Wissensdefiziten 
und Geschlechterstereotypen beitragen, 

• das (ohne EU-Mittel) geförderte Beratungsangebot für landwirtschaftliche Betriebe den Bedarf 
nach sozioökonomischer Beratung in ausreichendem Maße abdeckt und auch soziale Aspekte 
der Nachhaltigkeit in den Blick nimmt.  

Der Verzicht auf eine eigenständige Diversifizierungsförderung wurde von der Ex-post-Bewertung 
in 2016 angesichts der Potenziale, die in der SWOT-Analyse des LPLR identifiziert wurden, kritisch 
gesehen. Eine Einstiegsförderung und eine begleitende Qualifizierung wurden als sinnvoll erachtet 
(Pollermann et al., 2016: S. 162–168). Auch aus Sicht der Evaluatorin sollten Förderangebote für 
unternehmerische Tätigkeiten von Frauen inner- und außerhalb der Landwirtschaft geschaffen 
werden, möglichst flankiert von Coaching- und Vernetzungsangeboten. Damit kann sowohl zur Er-
werbstätigkeit und wirtschaftlichen Eigenständigkeit von Frauen als auch zu einer vielfältigen länd-
lichen Wirtschaft beigetragen werden. 

Hinsichtlich der AFP-Förderung sollte sorgfältig geprüft werden, ob durch die Richtliniengestaltung 
systematisch eher von Frauen geleitete Betriebe „durchs Raster“ fallen. Die zur Zeit laufende Stu-
die zur Lebenssituation von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland kann hier 
wahrscheinlich wertvolle Hinweise geben (vgl. Pieper und Padel, 2020).  

In den Fördermaßnahmen zur ländlichen Entwicklung (LEADER, ILE-Leuchtturmprojekte) sollte 
stärker als bisher auf die explizite Einbeziehung der verschiedenen Perspektiven ländlicher Bevöl-
kerung in der Projektentwicklung geachtet werden. Zur Unterstützung potenzieller Projektträ-
ger:innen wären ggf. maßnahmenspezifische Leitfäden und Checklisten, wie sie z. B. in Mecklen-
burg-Vorpommern entwickelt wurden12, und die Verbreitung von Best-Practice-Beispielen sinnvoll. 

                                                      
12  https://landesfrauenrat-mv.de/themen-projekte/projekte/fachstelle-eplr/ 
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Ausblick - Digitalisierung 

Auch bedingt durch die Covid-Pandemie haben flexible und mobile Formen des Arbeitens einen 
Schub erhalten. So werden Coworking Spaces zunehmend für ländliche Räume als Option gesehen, 
um junge Menschen/Familien anzuziehen und attraktive Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Auch für 
die bezahlte Erwerbstätigkeit von Eltern bietet Home-Office bzw. standortungebundenes Arbeiten 
bei entsprechender Breitbandversorgung neue Möglichkeiten. Die Rahmenbedingungen hierfür 
sind in Schleswig-Holstein mit seiner im Bundesvergleich hohen Breitbandverfügbarkeit in ländli-
chen Räumen und bereits zahlreichen Coworking Spaces gut (vgl. atene KOM Gmbh, 2020; Bähr et 
al., 2020). Dies bedeutet aber auch aufseiten der Unternehmen eine Offenheit für flexible Arbeits-
zeitmodelle. Gerade kleinere Unternehmen benötigen hier Beratung bzw. Unterstützung oder 
auch Kooperationsmodelle (Mahler Walther, 2017). Kommunen, aber auch LEADER-Regionen kön-
nen entsprechende Angebote schaffen, die Vernetzung und den Austausch von Unternehmen in 
der Region fördern und damit zur Attraktivität der Region als Wohn- und Arbeitsstandort beitra-
gen. Die Geschlechterperspektive muss bei der Entwicklung entsprechender Angebote immer mit-
gedacht werden (vgl. Sachverständigenkommission für den Dritten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung, 2021).  

Vermeiden von Stereotypen  

Es sollte konsequent darauf geachtet werden, dass in Berichten, Broschüren, Flyern, Unterlagen, 
Präsentationen und Ähnlichem die Vielfalt der Lebenswirklichkeit von Männern und Frauen in länd-
lichen Räumen sichtbar wird. Dies gilt sowohl für Sprache als auch für Bildmaterial. Neben der Ver-
meidung von weiblichen Rollenstereotypen sollte auch die Chance genutzt werden, Männer in vom 
üblichen Rollenbild abweichenden Situationen, z. B. bei der Fürsorgearbeit, zu zeigen. 

Gender auch in der Evaluation konsequent mitdenken 

Die Genderperspektive sollte im Sinne eines echten „Mainstreamings“ in zukünftigen Evaluationen 
stärker in die Analyse und Bewertung der einzelnen Fördermaßnahmen/Förderbereiche integriert 
werden. Damit kann ggf. eher ein direkter Beitrag zur Weiterentwicklung der Maßnahmen geleistet 
und die Genderkompetenz von Fachreferaten und Evaluator:innen weiter gestärkt werden. 
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